
Quellenanalyse von Livins II, 1-IV, 8 nnd Dionysins

Halicarnassensis V, 1-XI, 63.

Dritter Artikel.

(Vgl. B. XXIV S. 145 ff.)

Cap. 6. Die Livianische Erzählung iln Anscliluss an die
bisher von· Dionysius benntzte Quelle 3, 6-35, die des Dion.

9,67-10,5S an eine andere, als die er bisher benutzt.

§ 1. Das Uebergangsstück. Liv. 3, 6-9.

Wir gehen von·der Beobachtung aus, die wir oben machten,
dass Livius nicht selten schon vorher eine neue Quelle obenhin
erwähnt, ehe er .sich dann definitiv für sie entscheidet. Die ersten
Cognomina fuldensich 3, 4, wo die Worte <Fnrios Fusios scri­
paere quidam> deutlich zeigen, dass er einmal bei Seite gesellen,
aber noch folgt er Antias, jedenfalls bis Ende Cap. 5. Ich habe
lange das folgende Stück, die Geschichte der ersten grossen Pest
für eines der ältesten unserer ganzen Ueberlieferung gehalten. Wir
haben über zwei frühere ähnliche Krankheiten Berichte Dion. 9, 42
u. 60 vgl. Liv. 3, 2. Sie sind beide ohne jedes genauere Detail,
wie es sich hier bei Livius findet. Ja sie erscheinen um so mellr
nur als Lückenbüsser, als die erste erklären soll, wesshalb im ersten
Tribunate Voleros nur seine Rogation zu berichten, die zweite,
wesshalb von einem Feldzug gegen die Aequer nichts zu melden.
Diese letztere beschränkt sich bei Livius nur auf das Heer: intra
castra quies necessaria morbo implicitum exercitum tenuit; bei
Dionysius umfasst sie die Plebs und verhindert überhaupt den Aus­
zug des Heers: o~x ~Er~1Jcro 'PWfUl.lou; tnQanav 1;v 1;xlitVl[I .~o EVt­
avnji alfoetl:/liAat litTE rov oatfwJ1lov XWAVOJlro~ litTE &a T~ 116aov~,

a'i xlXT8a,Xov tiJv lfA1'J:rbv Elf;' lfOi..V ft8(}OI; rov EroVI; a. O. 60. Es macht
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den Eindruck, als fühlte Dionysius den Unterschied dieses letzten
Berichts wenigstens von dem folgenden und vermisste die Angabe
einzelner Todesfälle der Magistrate, wie sie diesem ein so ganz
anderes Aussehen geben. Gerade diese Angaben aber tragen bei
Livius nicht allein hier, sondern allch bei seinem nächstfolgenden
Pestbericht. ebd. 32 ein noch viel ursprünglicheres Gepräge als
die des Dionysius. Sie geben nämlich neben den gestorbenen Ma­
gistraten die gestorbenen Mitglieder der drei grossell Priestercolle­
gien namentlich an, gerade wie in den späteren annales maximi
diese verzeichnet wurden. Dion. 9, 67 und 10, 35 gibt dagegen
nur die gestorbenen Magistrate. Ausserdem fällt Liv. a. O. 6 die
eigenthümliche Stellung auf, welche die Aedilität - sie wird hier
überhaupt zum ersten mal bei ihm genannt einnimmt (ad eos
summa rerum et maiest,as consulnris imperii venerat' ; sie wird
von Dionysius gar nicht erwähnt. Weiter kommt hier bei Livius
die erste Erwähnung Jahresanfangs vor, bei Dionysius nur der
des Anfangs der Peoi. Endlich fällt in diesen eigenthümlichen
Jabresbel'icht diejenige Erwähnung eines Volscisch-Aequischen Ein­
falls, welche die neuere Kritik urgirt hat (Niebuhr 2 p. 284,
8chwegIer 2 p. 380) als eine der wenigen vollkommen sicheren
Spuren eines unglücklichen Krieges gegen diese Stämme.

Alle diese Thatsachen zusammen legen die Vermuthung nahe,
dass wir hier etwa ein kostbares StÜck einer ganz alten priester­
lichen Geschichtsebreibung bei Uvius in besonderer Reinheit, bei
Dionysius nur abgeschwächt und modernisirt vor uns hätten,

Nach der Feststellung unserer kritischen Gesichtspunkte liegen,
hier auf dieser Uebergangsstrecke, drei Möglichkeiten vor uns:
Livius bat entweder ein sehr altes Stück aus Fabius genommen
- vielleicht gründlich verstimmt durch die albernen Zahlendetails
des Antias - oder wir haben bei ihm noch VaIerius, bei Diony­
sius Ucinius oder umgekehrt wir haben hier schon hei ihm Lici­
nius, dagegen bei Dionysius Antias.

Die Gründe, llach welchen ich mich doch für die letztere An­
nahme entscheide, sind

1) Allerdings hat Dionysius gerade bei den diessjährigen Con­
suln, auch noch unter den folgenden Jahren Cognomina, Livius bei
den diessjährigen Consuln gerade Imins, aber sein erstes Cognomen
ausaerhalb der Consnlarfasten ist das eines der in diesem Jal11'
gestorbenen Augurn.

2) Hier eben findet sich die erste Angabe eines Jahresanfangs.
Es heten also die H!\uptindicien für eine Benutzung des Licinius
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hier so entschieden hervor, dass wir gar nicht zweifelhaft sein
können, ihn als Quelle dieses Stücks zu betrachten.

Es fragt sioh danu, was von Dionysius zu halten? Ist, was
wir bei ihm finden, nur Valerisch? oder aus einer anderen Quelle?
Liegt den beiden Darstellungen doch ein älterer Bericht zu
Grunde, den etwa Licinius wie sonst in anderen Fällen zu den
Vervollständignllgen benutzte, die sich hier l)ei Livius finden?

Aus der Vergleichung der b~iden Berichte für sich wage ich
nicbt zu entscheiden. Mit dem folgenden Jahr stossen wir schon
auf die Rogation des Terentilius IIarsa bei Livius, des Terentilius
bei Dionysius. Ueber die Kriegsgescbichte desselben haben schon
Niebuhl' 2 A. 575 und Schwegier 2 p. 720 mehr oder weniger
kritische Bedenken geäussert, die· namentlich Niebuhl' zur Annahme
einer späten Quelle für Livius drängen.

Eine genauere Vergleichung ergibt Folgendes : Dion. 9,69-71
- denn seine Darstellung ist die einfachere lässt also den
Jahresanfang aus oben p. 76), er erzählt a) ein Tribun Sext.
Titius beantragt eine 1. agraria, die aber das Volk aUEl Kriegslust
zurückweist; b) einen Sieg des Veturius über die Volsker; c) die
vereinten Heere der Volsker und Aequer 1 umgehen Lucretius und
rÜcken verheerend biß Rom. Bei Tusculum erfahren sie, dass 4,

Cohorten, jede zu 600 Mann, vor RolU stehen, die Mlt,uern besetzt.
Auf dem dessbalb beschlossenen Rückmarsch stossen sie anf Luore­
tius, der im IIernikergebiet gestanden und erleiden, da sie ibn an­
greifen, eine vollständige Niederlage; d) die COllsuln verheeren
der eine das Aequische, der andere das Volsl.ische Gebiet; e)
Triumph des Luoretius, Ovation des VetUl'iull. f) Die El'wäbnung der
Rogation des Terentilius wird erst 10, 1 nachgetragen: 1iJ os 1lo­

Äl1:liVIUl. wvro 1l()(iJ7;o~ ltf:J1 Em:;/'(!a(J81f Eli;uyaye'lv ratO~ Te(!lvnex; 01]­
fLU(!Xtf)V sv. 'Cf::' nU(!EWOVn }fiEL' aifils~ 0' iJl'ayxd(J3", xa't(J)..l1llJtll , wit

.. " , Q. ''It ..,.. 1.1'"....., C! ') t ..1" ., "'"
TE 1l1!.1'JvOV~ QVro~ 81lt 11l'(!aro:n8uW1I Kat TWV v:nl1.nu1J 81nrr;u8~ 8V TrJ
noA.8fd r: rfi T~ OVVdlt8U; Kl1.Taox01,tr.tlll, liWt; Ö rijt; aqx!Jf; lhrrott; lta(}ll­
{tn y'(!Ollflt;.

Bei Livins fehlt a vollständig, b findet sich, ist aber nicht ein
Unternehmen der eigentliohen Blüthe der vereinten Stämme wie bei
Dionysiull, sondern eines praedonum l\:,on1en; indessen des Lucretius

1 ~ pEV l!.(!ftrÜ1r11 ÜU1I(f,PHi, aqi EXM:E('OU rwv Mvwv C1!Jvel..{kJüO'/X,
vnaUft!wli ?1J' uno UVl1LV ~rEpOO't x/:tL Epdl..EV «1[0 Tij, 'EP11tX&JV yijli, 11'
Ii r&r' ~v apEapE1Jl1, niil1all tmi).EuO'EO'{Ja/. "~1J 'Pwpat&J1J vn~xooJl' ?j u'
~nov IxetJll'J1i X(!l'JO'tpl'J Ta alxe;;a naUl1para U1l/:;).EllJ!{J.'1 lJ!vJ.«rmJl.
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Sieg über diese praedomls erscheint denn doch sehr bedeutend naoh
den Worten (ibi Volsc~mnomen prope deletum est', ganz genaue
Verlustangaben über die es heisst: relata in quibusdam annalibus
invenio, ubi emi adiectum aliquid numero sit, magua certe eaedes
fuit. victor consul, ingenti praeda potitus eodem in stativa rediit.
tum consnles castra coniungunt et Volsci Aequique affiictas vires
suas in nnum contulere. tertia illa pugna eo anno fuit. eadem
fortuna victoriam dedit: fusis hoatibusetiam castra capta. Diese
dritte Schlacht also fehlt bei Dionysius. Während dieses Feldzugs
aber commandirt Q. Fttbius in Rom als praefectus Ul'bi, der beim
Anzug jener Plünderer (armata iuventute dispositisque praesidiis
tuta omnia ac tranquilla fecit'. Dieser ist es, der der Terentilischen
Rogation in Abwesenheit der ConsuIn entgegentritt, cum timerent
patres ne absentibus oonsulibus iugum acciperent. Er veranlasst
die übrigen Tribunen den Terentilius zu bestimmen, die Verhand­
lung bis zur Rückkehr der Consuln zu versohieben ; oonsules ex:­
templo acoessiti. Der Triumph wird auf einige Tage verschoben
( tribmlO de lege agente; id antiqnius consuli fuit. Iactata per
aliquot dies eum in senatu res tum apud populum est. cessit ad
ultimum maiestati cODsulis tribunus et destitit'. Dann Triumph
und Ovation wie bei Dionysius.

Gerade auf den Sohluss hat Niebuhr aufmerksam gemacht:
(eine zusammengefügte Erzählung' sagt er a. O. (zeigt sioh darin,
dass Lucretiua, nach Rom gekommen, dort mitdeu Tribunen ge­
l'echtet und dann triumpmrt 11aben soU, welches gegen die unwan­
delbare Sitte streitet, dass, wer triumphiren wollte, die Stadt vor­
her nicht betreten konnte'. Und allerdings soheint der Triumph,
den wir auch bei Dionysius finden, nur in ei ner Quelle gestanden
zu haben. Nach der Kriegsgeschichte des Livius erklärt es sich
kaum, wie LUCl'etiuB, der für sich nur praedonum agmen, wie gross
es auch war, vernichtet, zum Triumph, Veturius, d~r erst eine und
dann mit Lucretius die zweite Feldschlacht gewonnen, nur zur
Ovation kommt. Diese Vertheilung passt nur auf die Dionysische
Kriegsgeschichte, wo allerdings Veturius nur dis Volsker, Lucretius
Aequer und Volsker schlägt. Mit dieser Dionysischen Kriegsge­
schichte ist bei Livius eine zweite vereinigt, in welcher, ohne~jene

Dionysischen Thatsachen, das Verdienst des Q. Fabius sehr gross
erscheinen musste. Lassen wir nämlich die erste Schlacht des
Veturius weg, sehen in dem Aequisch-Volakischen Heer nur das
pl'aedonum agmen, das Lucretius erst schlägt, nachdem es bis dicht
vor Rom vorgedrungen und·streichen hinter der letzten Schlacht
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heider Oonsuln, die sich nur bei Livius findet, Triumph und Ova­
. tion, so ist es wesentlich Q. Fabius, dem bei einer sehr ungeschick­
. ten und wenig rühmenswerthen Kriegsfühl'ung der Oonsuln das
Hauptverdienst gebührt, die Feinde zurückgewiesen zu haben.
Ebenso stark sind aber auch die Widersprüche zwischen Dionysius
und den Livianischen Stücken, die sich nicht bei ihm finden, in
Betreff der Verhandlungen in Rom. Die agrarische Rogation bei
Dionysius fehlt Livius ganz, die Terentilische findet bei Dionysius
keinen Boden, da die Armee im Felde und die Oonsuln erst mit
Jahresschluss zurückkehren; bei Livius erscheint sie so gefährlich,
gerade weil die Oonsuln im Felde und diese werden, um ihr ent­
gegenzutreten, vor dem Schluss ihres Amtsjahres < sofort' zurück­
gerufen. Auch hier wieder, aber auch nur in der Livianischen
Fassung dieser Verhandlungen, findet Q. Fabius als praefectus urbi
Gelegenheit, die gefährdete Republik nach innen zu sichern, wie
er es gegen die praedones Ilach aussen gethan.

Am Schluss dieser Vergleichung ergeben sich mir folgende
Sätze: 1) Die Darstellung des Dionysius ist nicht etwa eine schlechte
Abkürzung des Livius. Sie ist für sich selbständig, nur in ihr
entspricht die Angabe der Triumphe der der kriegerischen ResuUate.

2) Bei Livius ist vielmehr diese Dionysische Darstellung
ungeschickt mit einer anderen verarbeitet, welche den Q. Fabius
entschieden in den Vordergrund stellte.

3) Die Darstellung des Livius steht also hier in einem ähn­
lichen Verhältniss zu der des Dionysius, wie die des letzteren bis­
her zu der des Livius stand, früher gab Livius immer die ein­
fachere, Dionysius die zusammengesetzte Masse, hier umgekehrt.

4) Hier finden wir bei Livius - Licinius eine entschieden
Fabische Darstellung zusammengearbeitet mit einer zweiten, deren
Zahlendetail, was Livius anführt, auf Valerius AnHas leitet. Diese
zweite findet sich ganz rein bei Dionysius, nur dass er nicht jene
Detailangaben über die Verluste, wohl aber Zahl und' Grösse ein­
zelner agirender Abtheilungen angibt.

5) Diese Darstellung des Dionysius ist also höchst wahr­
scheinlich Valerius Antias, und wir können zunächst auch für das
vorhergehende Jahr keine andere Annahme zulassen.

§ 2. D.er allgemeine Oharakter der folgenden
Dionysischen und Livianischen Erzählung.

rndem wir jetzt zu dem Theil des Livius und Dionysius über­
gehen, in welchem wir dem ersteren entschieden Licinius, dem
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letzteren also Valerius als Hauptquelle zusoln'eiben, wird es darauf
ankommen, namentlich diese Annahme in Betreff des Dionysius noch
klarer ins Licht zu .stellen. Bis jetzt }laben wir unsere Behauptung
einmal darauf gegründet, dass bei Dionysius die oognomina ver~

schwinden, dann darauf, dass ebenso die Angabe der Jahresanfange
fehlt und endlich, dass bei ihm eine einfachere Darstellung hervor­
tritt, keinesfalls Fabischen, sondern vielmehr Valerischen Ursprungs,
zunächst nur in einem Jahr. Es wird sich empfehlen, gerade die­
sen Punkt, den Gesammtcharakter seiner Erzählung in diesem
Abschnitt von vornherein allgemeiner ins Auge zu fassen.

DeL' Hauptgegenstand dieses Theils ist die rogatio Terentilia,
die Vorgeschichte des Decemvirats, und wir haben schon oben G, 2
§ 6 darauf hingewiesen. dass hier eigentlich die betreffende Unter­
suchung schOll gemacht ist.

Niebuhr 2 p. 365 f., Schweglel' 2 p. 571 ff. haben schon
angedeutet, dass ie Livius Erzählung die SpureIl zweier verschie~

dener Auffassungen hervortreten, während die Darstellung des
Dionysius immer einer nnd derselben folgt. Yon Aufang an gibt
der letztere als Inhalt der rogatio Terentilia. den Antra.g auf die
Abfassung eines neuen Gesetzbuchs, es habe, wie er 10, 1 ausführt,
überhaupt wenig geschriebene Gesetze gegeben: KOfltdy ollra Ttvtt
, < ~ ., R'R' ) , '" 1'~' d' .
H' U3(!Cl.U; ·11v t'tt'AOtt; unoK8LflE/'/J., a v(,fWJI! ELlE UVVUflW, lese selen
nur dem städtischenl)atriciel', nicht aber dem bäuerlichen Plebeier
bekannt gewesen, dazu die ganze Jurisdiction in den Händen des
patricischen Gonsulats. Man sieht, es sind wieder hier dieselben
UebeIstände in Betreff des Privatrechts, welche diese Darstellnng
in den Vordergruucl schiebt, wie wir das schon an anderen Stellen
trafen, G. 3 § 4. Neben dieser Anschauung - denn sie fehlt auch
bei Livius keineswegs findet sich dagegen bei ihm die an­
dere, nach der er den Inhalt der rogatio Terentilia in die WOl·te
fasst: ut quinqueviri creentur legibus de imperio consulari scriben­
dis quod populus in se ius eo consulem usurum 3, 9;
dazu finden wir ebd. 31 noch die Notiz, dass diese Gommission ex
plebe ernannt werden sollte. Also um eine neue Fassung des
höchsten Magistrats, nicht des Privatrechts handelte es sich hier­
nach. Und diese Anscbauung tritt, wie Niebuhr und Sohwegler
hervorgehoben haben, auoh darin hervor, dass I.liv. 3, 33 das erste
Decemvirat eingeführt wird mit genauer Jahresangabe und den
Worten: < iter11m mutatur forma oivitatis ab consulibus ad decem­
viroB, quemadmodum ab regibus ante ad consules venerat, trans­
lato imperio, minus insignis quia non diuturua mutatio fnit. laeta
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eniIn principia magistratus eins niInis luxllriavoro: 00 eitius lapsa
res eBt repetitnmque, duoblls llti mandaretuI' cODsulum nomen im­
periumque >. Ich habe diese Worte angefÜhrt, weil ]~ier unzweifel­
haft der Gedanke zu Grunde liegt, dass mit dem consularischell
Imperium eine zuuächst entscheidende Wendung vor sich gegangen.
Gewiss, wie man mit Recht bemerll:t, gehörte dieser einleitende
Satz nicht hierher, sondern an den Anfang erst des zweiten Decem­
virats, die ersten decemviri waren nnr dem Entwurf der neuen
Verfassung beauftragt, aber sOviel ist klar, dieser Satz entspricht
genau jener Angabe der rogatio Terentilia Cut Vviri creentur legi­
bus de impel'io consulari scribendis>. Er bezeichnet den Eintritt
der Veränderung, welche durch dieselbe beantragt wurde. Zwi­
schen diesen beiden Stellen aber lässt die Livianische Darstellung
die ursprüngliche lex Terel1tilia fallen und nimmt diejenige Anf­
fassung der Decemviralgesetzgebl1ng auf, welche sich von Anfang
an bei Dion:l'sius findet. < Tum abi e c tal eg e > heisst es 3, 31
Cquae p rom ulgat a consenu era t, tribuni lenhls agere cum
patribus: flnem tandem certaminum facerent. si plebeiae leges dis­
plicerent, at illi communiter legum latores et ex plebe et ex patIi­
bus qui utrisque utilia ferrent quaeque aequandae
libel' tat i s essent sinerent creal'i >. Man kann, wie mir scheint,
diesen Ausdrücken ansehen, wie sie da.rttuf berechnet sind, die
vorliegenden Widersprüche abzustuml1fcn. Der Erzähler spricht
dann nur davon, dass die Plebs auf plebeiische Gesetzgeber ver­
zichtet, aber in' den Worten < quae aequandae libertatis
sucht er die Redaction eines Gesetzbuches und die Ne40rdnung
des höchsteu Magistrats, an die er nachher doch wieder dachte,
zusammenzufassen.

Schon diese Beohachtungen reichen hin zu zeigen, wie leicht­
fertig und unkritisch diese Combination sich widersprechender Dar­
stellungen ausgefÜhrt ist. Das ganze Verf!\hren erinnert lebhaft
an die Behandlnng der Kriegs- nnd Stadtgeschichte in der eben
behandelten Stelle Liv. 3, 8 f. und an die C. 2 § 5 f. C. 3 § 3 ff.
behandelten Dort war die Valerische und die ältere Dar­
stellung an einander geheftet und dann noch die dürftigere Partie
mit Zusätzen vermehrt; ein solches Verfahren war hier kaum mög­
lich, desshalb ist statt der Zusammenfügung eine Vermischung ver­
sucht, deren Resultat noch viel unerquicklicher ist. Soviel aber ergibt
sich doch: die erste nnd reinste Erwithnung der rogatio Terentilia
Liv.. 3, 9 steht in BO unmittelbarer Beziehung zu Q. Fabius,
daBs wir hier entscbieden berechtigt sind, sie auf eine Fabische

Mus. f, Phllol. N. ~'. xxv. 6
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Quelle zurückzuführen. Und diese also sah in der Rogation einen
Antrag auf eine allgemeine Veränderung der Verfassung, welche
auch wirklich; freilich nicht wie jetzt bei Livius mit dem ersten,
sondern mit dem zweiten Deeemvirat eintrat.

Diese Fabische 1. Terentilia kam aber, wie schon Schwegler
bemerkt hat (2 p. 606 A.), nach Liv. 3, 31 gar nicht über die
Promulgation hinaus, d. h. sie ward in der combinirten Er:r,ählung
beseitigt, damit eben für die andere Fassung del'selben und deren
Annahnle schliesslich Raum blieb. Die auffallenden Hindernisse
also, welche nach Livius ihrer Annahme immer entgegentraten und
die Schwegler a. O. erhebliche kritische Bedenken veranlassten,
stammen wahrscheinlich nicht aus Fahius alter Erzählung, sondern
gehören der späten Licinischen Verklitterung.

§ 3. Aeltere Stücke, die bei Livius auszusondern
und Charakter der übrigen.

Es würde also hiernach anzunehmen sein, dass wir wirklich
in dem betreffenden Abs~hnitt nnr einfach Livins = Licinius, Dio­
nys = Valerius zu setzen hätten. Man sieht, dann wäre LiviUl.l
allerdings in seiner Quellenbenutzuug viel stätiger geworden als
wir ihn bisller kennen lernten. Wir haben ihn bisher so häufig
zwischen Fabius und Valenus wechseln sehen, dass es auffallend
wäre, wenn er hier vom cap. 6 an jedenfalls bis cap. 37
und allein seinem neuen Führer gefolgt wäre. Das ist denn doch
auch nicbt der Fall gewesen. Das erste Stück, was er auch hier
nnzweifelhaft aus Fabius genommen, ist cap. 21-23 von der Wahl
des Q. Fabius und L. Cornelius bis zu Ende ihres Consulats. Es
ist wie er selbst a, E. bemerkt aus älteren Quellen 1, Dionysius
hat 10, 20 f. die jüngere Fassung der Kriegsgeschichte, welche Li­
vius ebenda verwirft (Nbhr. 2 p. 288. Schwglr. 2 p.721. Kiess­
ling p. 13). In dieser älteren Fassung ist Q. I!'abius wieder der
Held, sein College nimmt eine viel secundärere Stellnng ein als in
der jüngeren Ueberlieferung. Dazn stimmt sehr gut, dass der am
Schluss des vorigen Jahres herichtete Censu8, der dicht vor diesem

1 Eodem anno descisse Antiates apud plerosque auctores invenio
(s. Dion. 10. 20: 1l1X(lijeJ(w - dl 1:1111 :1.nttnwp no.tfv ~rrc},ov Ix roii q>CfJ!c­

(lou llf/,c!11'/ldJ·tJ.l X. T. 1.) L. Cornelium es. id bellum gessisse oppidum­
que (8. ebd. 21: I(o(?1'~lto<; >fcrr(, X(UXfO, f(ff!c1' T~J' 11<)AI11) cer­
turn adfirmare, quill. nuHa apud vetu8tiores eius rei rnentio est, non
ausim.
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Jahr steht, in die Rechnung passt, welcher Dionys-Licinil1ll, nicht
wohl aber Livius sonst folgt (s. oben C. 2 § 5 3. E.).

Für ein zweites Stück gleicher Be~chaffenheit möcllte icb die
Dictatur des L. Quiu'ctius Cincinnatl1s halt,en: Scbwegler 2 p. 727
verwirft die als eine ganz junge Flickarbeit 1, Niebuhr 2
p. 296 f. erkenn~ ihre llrsprftngliche Scp.önheit an, glaubt fiber, dass
sie erst später in die Fabischen Notizen der alten Annalen einge­
schoben sei. Ich glaube ihm hier wie über die Coriolansage (C. 3
§ 3) widersprechen zu müssen. Ist man einmal zu der wie mir
scheint unabweislichen Annahme gelwmmen, dass }I'abius solcher
sagenhafter Stücke ziemlich viele bot, so kann man die bier an­
hängenden Notizen über Q. Fabil1s sehr wohl fÜl' einen entschuld­
baren Zusatz des Annalisten zn einer nicht Fabischen Sage halten,
die er erzählte wie die Schlachten von deI' snva ,\rsia oder dem
See Regillus. Livius Worte c. 26 < openle pretium est [mdire
qui omnia prae divitiis lmmana spernunt neque honori magno 10­
eum neque virtuti putant esse, nisi eH'usae affluant opes >

jedenfalls, duss er das nun Folgende mit besonderer Umsicht und
Liebe darzustellen Buchte. Jedellfnlls bis zu den Worten <Minucio
Fabius Quintus Buccessor in Algidum missus' 29 musste das a.lte
Stück reichen.

Nach Ausschluss dieser Stücke haben wir also zunächst den
Rest. der Livianischen Darstellung als Licinianisch zu betrachten.

Es hat sich schon herausgestellt, dass hier ein6 Verschmel­
zung zweier divergirender Darstellungen bei Livius vol'1iegt, deren
eine nur wir bei Dionys finden. Die Manier, die uns also hier
in dem Stück des Livius hervortritt, welches wir Licinius zu-

t Wir haben oben Cap.2 § 2f. nachgewiesen, wie die Valerische
Erzählung das .Material ihrer vollständigeren Darstellung aus deuverschie­
denen Theilen der älteren Quellen zUllammellschleppte. Die von Schweg-
leI' hier angeführten namentlich der Dionysischen Erzählung, aus
welchen er unsere Sage glaubt, erklären sich ebenso-
wohl umgekehrt als Entlehmmgen aus dem alten Stück zum Gebrauch
an verschiedenen S~ellen. Die allerclillgs auffällige Ahdankung des
Minucius •ita. se Minucins abdieat consulatu etc.' 29 erinnert auffallend
an die Scene Liv. 22, 30, wo der durch ein plebiscitum mit der Dicta­
tur beldeidete Magister equitum 1\1. Minucius dem Q. l"a.bills erklärt
'plelJiscitum, quo olleratus aHm quam honoratus, primus antiquo
a.brogoqlHl'. Gerade diese scheint auf einen ursprünglichen
Concipienten der Cineinna.tussa.ge zu leiten, dem jener merkwürdige
Vorfall des Hannibalisehen Krieges sehr nahe lag.
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sprechen müssen, erscheint im Grossen zunächst ganz so wie wir
sie in den Licinischen Abschnitten des Dionys wiederholentlich
constafuen konnten, ganz besonders deutlich in dem erBten Ah­
schnitt, wo Plutarch tUld Livius das IVlil-terial boten.

Es wird zweckmässig sein, uns hier den Thatbestaud kurz
zu vergegenwärtigen, welcher sich dort ergab: wir fanden bei eIer
älteren Quelle des Livius, als welche wir Fabius annehmen, eine
Reihe verfass\lngsgeschichtlicher Notizen und dazu grosse, selbstän-
dige Sagenstücke. .

Dieses Material verarbeitete Antia.s in einander und gab
dem Ganzen die Wendung. eIass dadurch der Ruhm seines Ge­
schlechtsgenossen Poplicola in den Vordergrund trat. Es ves­
schwand nichts, aber zum Theil kam neues hinzu, zum Theil
wurde das Vorhergehende sehr wesentlich verschoben und um­
gestaltet.

Die Erzählung des Licinius - Dionysius that auch nichts
neues hinzu, nur da.ss sie von der ursprünglichen Fabischen Dar­
stelhmg selbst kleine Züge, welche Valelius verwischt, in seine
Darstellung zurücknahm, dass sie TJebertreibungell oder Wunder­
lichkeiten in seinen Zusätzen strich oder milderte, ohne doch diese
Zusätze selbst dcsshalb zu verwerfen. Und dlil.lln allerdings schob
sie mit fllSt unbegreiflicher Gewaltsamkeit das zweite Consulat des
Horatius so hinein, dass dac1urch der ganze Zusammenhang der
Erzählung sich vollständig anders gestaltete.

Wir haben an einem verhältnissmassig kleinen Stück Liv.3, 9
schon hier gerade eine solche Verschmehamg Fabischel' Nachrichten
mit. der Erzählung erkannt, welche bei Dionysius vorliegt. Die
eine, ältere Quelle, welche Licinius - Dionysius benutzte, tritt UIlS

hier schon bei Licinius Livius entgegen und damit. die Wal1r­
scheinlichkeit, dass die andere d. h. diejenige, welcher Dionys hier
allein gefolgt zu sein scheint, dieselbe sei, die wir dort fanden,
Valerius.

§ 4. Valerische Züge in der Erzählung des Dion. 10, Uf.
Ich werde nun zunächst versuchen, möglichst festzustellen

1) ob Dionys hier wirklich Valerisch ist; 2) was in den Licinischen
Pal·tien Fabisches ist d. h. wie des Fabius Erzählung hier beschaffen
war und dann 3) die Verschmelzung dieser Bestandtheile, welche
im Allgemeinen schon im Detail soweit möglich verfolgen.

1. Im Ganzen tritt das ValerischeGeschlecht in den Ver­
handlungen vor dem Decemvirat auffallend zurück. Fassen wir
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seine Stellung zu demselben kurz zusammen, so ist bei Dionysius
P. Valeriull der einzige Patricier, der entschieden für i1ie Annahme
der Terentilia eintritt. Er gibt, um das Volk zum An-
griff Herdoniull zu bewegen, naoh einer Berathung mit dem
Senat das eidliohe Verspreohen, noch unter seinem Cousulat die
Annahme der Rogation durohzusetzen, fällt dann aber. bei dem
Sturm 10, 16f. Untel' M. Valerins Consulat wird die 1. leilia de
Aventino publicando Bei diesen Verhandlungen 10,31 f.
wird· die eigenthÜmHche. der Consnlu den merkwürdigen
Verabredungen der Trihunen gegenÜber bestimmt erwähnt, auch
mannigfacher Verhandlungen gedacht, .aber namentlich tl·itt nur
Icilius und der Cousular C. Claudius uns entgegen. Darin, dass dieser
schliesslich in dem Senat als allein der Rogation widerspreohend be­
zeichnet wird, ergibt sich, dass. also auch die Oonsuln dafür waren,
aber weiter nichts. In den Verhandlungen des zweiten Decemvirats
werden die Valerier entschieden als Vertreter der Opposition ge­
dacht 1,~He ganze Geschichte der C. 1 § 3 a. E. schon näher
besprochenen Debatte beruht darauf, dass L. Valerius nicht zu den
Consularen gehört, Dion. 11, 16 nennt auch keinen anderen dieses
Geschleohts unter ihnen. Wir dürfen denken, dass unter den mi'v
{Jov18vu.f)lI nOAAol "al 6,rafto/', die Dionysins a O. 53 in der Pest 303
sterben liess 2, auch die Valerier gezählt wurden.

Jedoch, wenn wir auch als OriginalquelIe für jene Debatte
Valerins gelten lassen, sie liegt uns nur in der Lioinischen FaSSllllg
vor.. Wir dÜrfen sie daher nicht unmittelbar hier heranziehen.
Eine andere Erwahnuug eines Valeriers dfls Quästors M. Valerius
Valerii filius Volesi nepos Liv.3, 25 findet sich dicht neben jenem
T. Quinctius Capitolinus, der hier eben mit seinem Cognomen uns
entschieden auf Licinius zurüokführt. Die mehr als verdäohtige
Angabe seines eigenen Namens kann uns nur in dieser Ableitung
bestärken.

Wir können also sagen, dass ausseI' tragisch bewegten
HeIdengestalt des CommIs Publius, die allerdings sehr energisch
in den Vordergrund tritt, die Bedeutnng des Valerischen Geschlechts
hier gerade bei Dionysius weniger hervortritt.

Auch die andere Eigenthümliobkeit des Antias, das Zahlen­
detail, macht sieb wenig bemerklich. Die Mannschaft deH Herdo-

1 on {fW~Ol"1X1 fl€lI ot OuaJ.I!(!ÜrW an°1101101 niill f~a}.,lX{fa1"Wll T~V

Tuqavv(olX 11, 15. •
2 Liv. 3, 32: multa6 et olarae 111gnbr6s domns.
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nius ist 10, J4 etwas höher gegt'iffen, als hei Liv. 3, 15; nur an
einer Stelle tritt diese lächerliche 1IIanier in seltener Uebertreibnng
zu Tage, nämlich in den Angaben des SicciuB Dentatus seine
Feldzüge und die erhaltenen Belohnungen in seiner Rede, a. O.
37 t, welche bei Livius wie das ganze Tribunat desselben voll,
ständig fehlt.

Von den toHen Uebertreibungen des Antias ich erinnere
nur an das Menschenopfer der Aquilier (s. XXIII, p.618) - treffen
wir hier die alberne und alhertl erzählte Intrigue der Tribunen,
durch welche sie die Plebs aufzuregen versuchen 10, 9 ff., deren
Detail durchaus bei Liv. 3, 15 fehlt.

Es muss endlich auffallen, dass Dion. 10, 50 nicht allein die
lax Aternia Tarpeia erwähnt, die Livius (Schwegt. 2
p. 610 f.), sondern dass sich die frühere Erwähnullg einer 1. Valeria
über die Multen allein Plut. Pop]. 11 findet. Plutarch, der natür­
lich nur von Multen der Commln spricht, erzählt, dass damals das
Maximum auf 5 Rinder und 2 Schafe gesetzt ward, Dionysius sieht
den IIauptfol'tscliritt darin, dass die Strafbefugniss allen Ma­
gistraten, nicht mehr allein den COllsuln zugestanden wurde, 1:0
,.dvwt 1:lpr;,.ux olx in' aho!:<; wl<; !;r;pwvrrw Önortoll ihlW"t c10Xlit xa.­
8Mnoll, &.u' alJ1;ot -dJv &'f,lall (V(Jtl1U/I, ,.drWW11 &nooEI6uvnr; Ö(JOll !;1J­
,.du<; otio ßOft,; nat T(J~x{m;u n(!oßum. Es liegt auf der Hand,
dass er sich diese Beschräukung als die erste denkt; ich möchte
auch daraus mit Bestimmtheit schliessen, dass er für die Geschicbte
Poplicolas nicht Valerius gebraucht hat, andererseits schliesst sich
die wunderliche Verdrehuug des Strafsatzes, statt 30 Rinder und
2 Schafe 2 Rinder und 30 Scbafe (Schwegt a. O. p. 611) ent­
schieden so an jenen angeblichen Satz des Poplicola an, dass mir
beide aus derselben Quelle zu stammen scheinen. Und damit würde
nach unserer Grundansicht sehr wohl stimmen, dass die Erwähnung
des älteren Gesetzes dort hei Licillius - Dionysius, die des jünge­
ren bei Licinil1s - Livius fehlt. Er wollte sie eben nicht aus An­
tias aufnehmen.

Umgekehrt endlieb erwähnt Dionysius hier nicht den Census
des Jahres 295, Liv" 3, 21, auf welchen er später 11, 63 entschie­
den Rücksicht nimmt.

1 p«7.a~ ,.!~V - «,/I(/,l Ta~ lxlXrol' fLXOfTI tt~lutXXIIPIXI' T(!f(i'pf,m lff
1lfV7:C xal 'lElTa(!ctxol'la cl'kqrpa xat iOV7:(OJ! owo~xa loml, IX f1UJ!i{J1] /101

Aa{J{{v Iv ~,.!if!q fili[. 0" Ex nuv ctrwv(UJ! i~f!lI~llcJ"'lW T{cIf1U.-

pa. Imt cUxu fiEV f1urpallou~ 1l0MWtO~. - 7:p~l. OE 7l0AI.OeXrjTlXou. oxnn
OE Wb. Ix 1la(!ara~.(). x. 7:. A.
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Zeigt die letzte TImtsache, ditss jedenfalls hier nicht LiciniUB
zu Grunde liegt, dem an der eben angeführten späteren Stelle Dio­
nysius unzweifelhaft folgte, so machen die vorstehenden wahrschein­
Heh, dass Dionysiu8 hiel' Antias folgte; wenn auch gerade dessen
Eigenthümlichkeiten .nioht so häufig, wie anderswo, hervortreten,
einzelne Züge silld fn"ppant genug, Ebell in dem Zurücktreten
der Yaleriel' könnte mlln die Veranlassung dazu finden, dass !Ho­
nysius sioh hier gel'aue dieser Quelle mit einem Vertrauen an­
schloss, das sie ihm SOllst in diesem Grade nicht einflösste und
dass er gen.de desshalb sie wiedeI' fallen wo im zweiten De­
cemvirat er des L. Valerius Auftreten nach einem unparteiischen
Bericht zn schildern wünschte.

§ 5. Spuren der älteren Erzählnng bei Livius.

2, Gehen wir jetzt zunäohst daran, die .Fabische Ueberlie­
fenlllg für die fragliche Partie naohzuweisen. Abgesehen von den
paar welche wir oben herausgehoben haben, müssen sie
unserer Annahme nach aus der Darstellung des Licinius-Livius
rest<finrirt werden.

Das erste Kriterium, das sioh auch hier empfiehlt, ist aller­
dings das Vorkommen Ji'abischer Nachrichten. Jedooh tritt das
Geschlecht 11ior noch mehr als die Valerier zurüok. Q. Fabius Vi­
bulanus ist der einzige Repräsentant desselben, die l\i:iegsgeschichte
seines dt'itten Consulats Liv. 3, 22 durftoo wir ganz auf Fabius
zurüokfülmon, seiue Pl'äfectur, unter dei- die rogatio Terentilia zu­
erst eingebracht, sich eigenthümlich von der Dionysisohen
Erzählung gesollieden und mit der Liv. 3, 8 f. verfloohten, dass
wir sie eben desshalb Valerius ab- und Fabius zusprachen. Dann
erscheint er wieder im engsten Zusammoohang mit Cincinnatus Dic­
tatur} die wir zum Theil aus anderen Gründen ebenfalls auf l"abius
zurüokführten.

Bis zum zweiten Decemvirat, in diesem selbst, tritt er auffal­
lend zurück. Halten wir uns aber zunächst an die angeführten
Sti.~cke, so drängt sich da folgende Betraohtung auf: in der Sage
von Quinctius Diotatnr Liv. a, O. 26 liegt doch der Gedanke zu
Grunde, dass ein in bäuerliche Eiufachheit versunkener Helcl aus
ihr wieder an die Spitze des Staats berufen wird. Die Verurthei­
lung des Sohnes und die daraus für den Vater folgenden grossen
Zahlungen sind also die Voraussetzung dieser Schilderung 1. J;-';ben

1 pecunia a patre exacta crudeliter, ut divßnditill omnibus bonis
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dass der Vater das kleine Bn.uergut, die prat..'\ Quinctia selbst.
bestellte, als man ihn znr Dictatur rief, wird mit jenem unseligen
Process in Zusammenhang gedacht. In diesen Zusammenhang aber
passt dlts Consulat des Cinclllllatus durchaus nicht hinein. Diony­
sius oder seine Qnelle fühlten das, desshalb ward hier die poe­
tische Scene auf den prata Quinctia schon an den Anfang des
Consulats 10, 17 geschohen, obwohl die Wode ebd. 2..1 ErvXli
Kal ror:c Ö ClltT]{! 'riill' n KaT' (~YIl;Jl! 81(YWjJ cJUHr.(W.rrO/llil'Or; zeigen,
dass sie an dem Anfang d!'r Dictatur ursprünglich stand. So ge­
hört also das Datum von Ciocinnatus Antritt des Oommlats, wie alle
ähnlichen chronologischen Angaben, Liciniull, das OonsuJat selbst
auch einer Quelle. Fällt dieses Oonsulat aber weg, d. 11.
fehlt der Oonsul suffecttlS nach Valerius Tod, so wird auch dieser
Tod selbst zweifelhaft. Andererseits (tber darf der UeberfaU des
Appius Herdonins jedenfalls auch auf ältere Quellen zurückgeführt
'werden; denn die Belohnung des Manilius und der Tusculaner für
ihren damals geleist~ten Zuzug wird im engsten Zusammenhang
mit Cincinnatus Triumph erzählt Liv. a. O. 29 I. Was wir also
bestimmt für Fabins heanspl'uohen, wäre: die Kriegsgeschichte nnd
die rogatio Terentilil\ unter Q. Fabius PrMeotur Käso Quinc­
tins Process Appius Herdonius Ueberfall des Oapitols, Zuzug
von Tusculum, Erstürmung des Capitols - die Dictatur des Cin­
cllmatus. Das w!i.l'e etwa ein Stück wie die Fabischen Partien
des zweiten Buchs: die Ooriolansage Biindniss mit den Herni­
kerl! die Fabischen Consulate - der Feldzug des ]VI. Fabiull
u, s. w. Freilich liegt dort die einfache und kunstlose Verknüp­
fung zum Theil erkennbar vor, hier ist Alles durch die spätere
Ueberarbeitung aus einander gerissen und wieder künstlich verbun­
den, die kurzen anna.listischen Stücke, welche Livius dort uns er­
hielt, sind hiel', wenn sie vorhanden waren, verschwunden.

Aber an einer anderen Stelle unseres Absohnitts scheinen sie

aliquamdiu trans Tiberim veluti relegatus devio quodam tugurio ,:ive­
.ret, Liv. 3, 23 a. E.

1 Romae a Q. Fal)io praefecto urbis sellatus habitus triumphan·
tem Quincthrm, quo veniebat urbem iussit. ducti ante
Cl1rrum hostil1m duces, militaria signa praelata, secutus exercitus praeda
onustus. epulae instl'uctae llicuntur fuisse ante omnium domos. epu­
lantesque eum carmine triumphali et solemnibus iods comitantium mo­
do currum secuti sunt. co die L. Manilio Tusoulano approhantibus
cunetis civitas da.ta. est. Confestil1l se diotator magistratu abdiol!.sset, ni otc.
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doch auch hier hervorzutreten, ich setze die ganze Stelle her: Tri­
eesimo sexto anuo a IJrimis tribuni plebis X creati sllnt, bini ex
singldis elassibus. itaque eautum est, ut postea crearelltur. Di­
leetn deinde ha1lito Minueius contra Sabinos profectus non invenit
hostem. Horatius eum iam Aequi Oorhione 1uterfeeto praesidio
Ortonam etiam eepissent in Algido pugnat, multos morlalis oeci­
dit, fugat hostem non ex modo sed a Oorbione Ortonaque.
Oorbionem etiam diruit propter proditum praesidium. Deinde M:
Valerius Sp. Verginius consules. d 0 mi f 0 1'i s q u e 0 ti um fu H.
annonapropter aquarum intemperiem laboratum e8t.
de Aventino publicando lata lex est. tribuni plebis iidem l'efecti.
Liv. 3, 30 f. Man könnte die Meinung aufstellen, dass dieses nur
ein Auszug aus der ltusführlichen Darstellung sei, welcher Diou.
] 0; 30 f. gefolgt ist und welche allerdings dem Angeführten voll­
ständig entsprioht. Nur ein Punkt, die Angabe über das sohlechte
Kornjallr, Überhaupt das von uns hel'vorgehobene fehlt und das
freilich genügt, um 7.U beweisen, dass die Livianische Stelle nicht ein
Auszug aus einer aUBführlichen .I'~rzilhluug, sondern dass hier ein
reines annalisti8ches Stück vOl'liegt, das eben nur bei Dionysius mit
Weglassung einzelner Angaben ins Breite gearbeitet erscheint.

Giebt man dieses aber zu, so wird man auch das
mit diesem Originalstück in Zusammenhang zu bringen haben. In
diesem Stück kommt seit der Wahl der 10 Tribunen l,eine Er­
wähnuug der 1. Terentilia vor. WenD daher der Livianische Text
weiter fortfährt: Hi sequente anJ10 T. Romilio O. Veturio consu­
libus legem omnibus contionibus SulS celebrant: pudere se numeri
Sul nequiqu!lm aucti, si ea res aeqne suo biennio iaceret ac toto
Buperiol'e lustro iacuisset, so können wir VOll hier rücklings eine
Darstellung denken, welche auch in dem< vorhergehenden Lustrum>
der Rogation ebensQwenig erwähnte, wie das hier in dem ntlchst­
verflossenen Jahr geschah. Es brauchte also in einer solchen Dar­
stellung nur der erste Antrag und die endliche Annahme der Ro­
gation berichtet zu sein. In dem einen unzweifelhaft Fabischen
StÜck, das wir nachweisen Liv. 3,21 f., findet sioh der Versuoh
der Tribunen, in die Aushebung einzugreifen, allerdings erwähnt
C aegreque impetratulD a tribunis, ut belhlm praeverti sinerent>,
wie auch Dion. 10,20, nooh kürzer ist die Andeutung creclaman­
tibus frustra tribunis> bei dem' Volskischen Feldzug, in den Oiu­
oinuatus Diotatur fällt Li\". a. O. 25. Dass diese Dictatur so bald
zu Ende geht, erwähnt Dion. 10, 26 mit ausdrücklicher Verwun­
derung. Er hat nicht einUlal die vQn Liv. a, O. 29 dem Dictato\'
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zugesohriebenen Massregeln. Bri heiden aber findet sich auch nicht
die geringste Spur eines unmittelbaren Zusammenhangs dieser Er­
eignisse mit der Rogation.

Wir dtiden unsere Ansicht über Fabius Danstellung dieses
Abschnitts etwa dahin formuliren : Er gab auch hier neben einan­
der kurze aunalistische Notizen und sagenhafte Stücke.
Die Geschichte der rogatio Terelltilia trat nur in ihrem Anfang und
Endpunkte besonders deutlich hervor J die Geschichte der da­
zwischeilliegenden Verha.ndlungen trat verhältniss111ässig sehr zurück.
Dabei ist freilich zu dass wir grösserell Stücke mit
Sicherheit auf Fab1us zurückführ'en können, die annalisti8cllell Par­
tien aber nur desshalb , weil wir sie früher ill Livius ältester
Quelle e1:,e1l80 fallden und desshalb, weil wir überhaupt in den vor­
hergehenden Abschnitten auf die Annalnne geführt wuden, dass
Licinius hauptsächlich Valerius und 1"abius benutzt habe.

§ 6. Die Gegensätze der beiden Quellen und ihre
Verschmelzung bei Livius.

a) Der Process des Käso Quinctius.
Fassen wir .jetzt aber diejenigen Livianischen Stücke dieses

Theils im Ganzen ins Auge, welohe wir von vornherein Licinius
zuzusohreiben veranlasst sind, also mit Ausnahme der unmittelbar
Fabischeu Stücke 3,22 f. und 25 ff., die ganze Strecke 3, 9-32,
so wird es am zweckmässigsten sein, zunächst die Art und Weise
zu untersuchen, in welcher die Darstellung, die wir bei nionyshls
finden, mit anderen zusammellgearbeitet ist.

Im Allgemeinen haben wir oben davon gesprochen, wir gehen
jetzt näher in das Detail ein, um das hier beobachtete Verfahren
genauer noch mit demjenigen zu vergleichen, das wir früher bei
Dionysius befolgt fanden. Die genauere Betrachtung der beiden
Erzählmlgen muss nach dem Ebengesagtell im Anfang derselben
im Allgemeinen eine entschiedene Differenz herausstellen, da wir
überhaupt bei der ält.eren Quelle und Valerius eine wesentlich ver­
schiedene Ansicht ,:on der Entwicklung der Verfassuug, also auch
zunächst von dem Stand derselben annehmen mussten.

Dabei aber steht zu erwarten, dass llach der Art und Weise
bisher betrachteten Licinischen Partien manches Debtil, das

sich hier bei Dionysius - Va.lerius findet, auch im Livius - Licinins
benutzt aei.

Gehen wir von der heiden Darstellungen zu Grunde liegen­
den Grundvorstellung aus.
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Bei Dion. 10, 1 konnte Terentilius mit seiner Rogation nicht
vorwärts kommen, wv Tl; nÄ~:Jov<; 01'7:0<; bei' (JTI!U7:011Mwv Kcd ntiJ'
(I ,., _f' ") "'" '1 I " \.l': ' ,('I C
vnunrJv Ent7:TjUS<; clJ .n nOhSflur- Yn Tat;. UVIJCtflH<; KUTUO'X0IJlIOJ', HO<; ()

iij<; UI!X~<; UV7:01<; nafjEA:J?/ XQ(WOe;, die eigentliche Verhandhm'g be­
ginnt also erst im nächsten Jahr und zwar folgendermassen : die
Tribunen promulgiren die Rogation per trinUllllinnm (E~OVIJteUJ iicJolJulJ

7:0;;~ (JOV'A0f-tEVOU; UV7:0V Kur.rl/'ofjstIJ, aTlo&f~W'r.Ee; .7}1' TfjlT1'JP &rOfju'IJ,

ebd. 3). Nachdem sie den Tag der Abstimmung angesetzt, erklären
die angesehensten Patricier, dass sie den Trihnnen nie zulassen
würden, PO/lOVe; lil(J1'JrcLIJ:Jal Kai 7:OV"7:0v<; an€!oßovMVTOVe;, (JVJ!:J~Ka<;

YUfj lii"UI KOIIJUe; no'Aswl' 7:OD<; J'O,llOVe;, OVXi /dQove; ntiJJ b TH~ noM(Jf,Jl

OlXOVI'1:W/!, ehd. '1. Es wird dann aber noch weiter ausgeführt,
das Tribunat sei ursprÜnglich nur zurauxilii latio eingefÜhrt und
habe namentlich unzweifelhaft jede Fähigkeit zur Gesetzgebung
verloren, seitdem die Wahl der Tribunen ohne eine vorhergehende
senatus auctoritas, ohne auspicia, ohne die Bestätigung einer lex
curiata stattfinde. Mit diesen Deductionen schÜchtern sie den be­
deutenderen und kühneren Theil der Plebs ein, ~cJ1'J (U m'a<; TWV

7uiJ"v anoQwlJ Kui V.7lSMtpEJ,@" ole; OVUI'D<; .ilw Komo/J nCt(!a Ta ~olU

KE(!cJ'lJ (PQoI'Tic; ~I', naLoIJ7:liC; Oi<;llSQ a/JcJ€!ctnooa V./'S/{;XOI' EX rijc; ayoQii!;.

Bei Livius beginnt die Verhandlung schon im Tribunat des
Tel'entilius in' der leidenschaftlichsten Weise 3, 9. Aber in den
Ausführungen der Patricier ist weder hier, noch im näcllsten Jahre
von jenen Deductioneb, die Dionysills in den Vordergrund stellt,
die Rede. Die Rogation beantragt, wie gesagt, eine Beschränkung
des consularischen Imperiums und dies ist es, was die Patl'icier
empört als einen frevelhaften Angriff auf die Verfassung bezeicbnen.
Dass die Trihunen kein Recht hätten, eine Rogation bei den Co­
mitien einzubringen, dass sie etwa dazu einer senatlls auctoritas
bedÜrften, von dem Allen kein Wort. Auch wird nicht etwa nur,
wie bei Dionysius, der Tag der Abstimmung angesagt, sondern
diese selbst wird immer von Neuem versucht, die lex (per omnes
comitiales dies ferebatur', aber die patres Hessen es nicht dazu
kommen, C initium erat rixae, 'cum discedere populum iussissent tri­
buni, quod patres se SUll1moveri haud sinebant'. Nicht die Ael­
teren, auch nicht die Consuln mischten sich ins Gedränge, aher
Käso Quinctius und sein Anhang. Seine Schilderung Liv. 11 und
Dioll. 5 ist fast wörtlich dieselbe I, aber, während bei Dionysius

1 Livius: Kaeso emt Q.
ferox iuvenis, qua nobilitate gen-

Dionysius: K. KOtl'TlOt; - ~ I'EVOt;

T' ~v lnup"vit; "CU {Hot; oMÖJ'ot; d'öv-
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die Hauptsache durch jene staatsrechtlichen Vorstellungen über die
Unrechtrnässigkeit jeder lex tribunicia erreicht wircl und nur das
nichtsnutzigste Gesindel vom Forum weggeprügelt wird, heillst es
hier cl'laepe pulsi foro trilmni, fusa ac fogata. plebes est'.

Wedel' ~Hebuhr noch Schwegler hahen diese Differenz be­
merkt, sie scheint mir llöchst hedeutend. Naoh Liviml Darstellung
bezweifelte kein Patricier das Recht der die Rogation
zur Abstimmung zu bringen, die Störung der COllliti~n war ein
reiner Gewaltact. In der Vollführullg dieses Frevels liegt die Be­
deutnng des Käso QUillctius zunächst.

Derselbe Unterschied zeigt sich auch, glaube ich, bei dem
Prozess des Qninctius.

Bei Livius offenbar die Anklage unmittelbar auf die
Störung der Comitiell. C Turn>, 11eisst, es, C prüpe iam perculsis aliis
tribunis A. Vergillius ex .collegio unus Caesoni capitis diem dixit'.

Bei Dionysius handelt es sich nur um die Verletzung der
einzelnen Plebejer. Quinctius erklärt sich 10, I) bereit, jedem ein­
zelnen von diesen vor den Consuln zu Reoht zu stehen. Sohon
will daher die Plebs die ganze Sache fallen laSSEm, als eine neue
Anklage des Tribunen M. VolscillS auf 'fodtschlag und schwere
Körperverletzung dennoch durcbschlägt. Bemerke man wobl, dass
Livius a. O. 12 a. E. von jener nachgiebigeren Haltung der Plebs
ka.um eine Spur findet: < sed filii', heisst es, C aversabantur preces
an! verecundia aut metu; aJii se suosque mnlcatos quel'entes atrooi
responso iudicium suum praeferebant'. Dann wird allel'dings auch
der ]<'all des M. Volsoius hinzugefügt: C premebat reum praeter vul­
gatam invidiam ol'imen unum' ete. Man kann auch hier eben sehen,
wie eHe Erzählung, welohe sich bei Dionysius findet, mit einer
anderen wesentlich verschiedenen versohmolzen ist.

wir also, wie und worauf dachten die Erzähler diese
Anklage begründet, so ist das von der älteren Quelle, welche den
Hauptstock der Livianisollen Erzählung hier bildet, uicl1t sicher zn
sagen. Doch erscheint es wahrscheinlich, dass sie ganz einfacb
das Tribunat von Anfang an Zll einem solchen Verfahren befähigt

tis qua corporis magnitudiu6 et
virihus. Ac1 ea munera data dHa
et ipse aildiderat multa belli decora
facundiamqlle in fora, ut nemo non
lingua non mallU promptior in ci­
yj.tate haberetur,

TEIiOS' , (/j''1Q Q({,a·ijl1rd T~ xr(),)., (fTO~

'l'fWll xai. T{~ l€OUflH'- n:etlITW'l'

1rf!OmTO~, tpl)(fft TI' 1I'<(!1 ).orov~ x<­

Xf!1]fltl!O{; aya[}ff·
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hielt, da sie (0, 3 § 3) den Prozess Ooriolans ohne aUe Zwischen­
stufen hinter die lex saCl'ata' schob und da sie hier jedenfalls das
Tribunat als eine auch zur Beantragung von Gesetzen befähigte
Gewalt sich denkt.

Die Erzählung des Dionys greift hier nur auf die leges sa­
cmtae und die auxilii la.tio für den einzelnen Plebejer zurÜck. Ich
muss ausdrücklich gegen Schwegler II p. 577 in Abrede stellen,
dass Quinctiua naoI1 Dionysius' gegen die Tribunen Gewalt ge­
braucht, sie melu' als einmal vom ll'orum vertrieben und wohl
auch thätlich verletzt hat'. Dies leugnet, nach den oben ange­
fÜhrten Worten, Dionysius ausdrücklich; er sagt, nur einzelnes Ge­
sindel sei gellrügelt worden, dagegen urgirt Livius ausdrÜcklich
'die Vertreibung der Tribunen vom Forum>.

Im weiteren Verlauf el'zählt DioH, 10, 8: die Anklage des
Volscius .hätte die Masse so aufgeregt, dt\sS sie im gestan­
den, sich au Käso zu vergreifen. Doch hier seien zugleich Oonsuln
und Tribunen und die besonnenE'n Plehejer entgegengetreten. Doch
ha.be man nun darüber verhandelt, ob man f{äso verIlaften
oder, wie der Vater forderte, die Stellung von Bürgen gestatten
sollte. Der Senat habe endlich beschlossen, die BÜrgensteIlung zu
gestatten. Am folgenden habe sich Käso dem Volksgericht nicht

und daher seien die 10Bürgen zur Zall1ung verurtheilt worden.
In Livius Erzählung findet sich allerdings diese ganze Dar­

stellung fast Zug fÜr Zug wieder, aber doch llicht ohne namentlich
ein e bedeutende Differenz.

Bei der Aufregung nach Voll'lOius Anklage fordert der Tribun
Verginius die Verhaftung Cut, qui bominem necaverit., de eo sup­
plicü sumendi copia popnlo B.omano fiaf, der Vater verlangt, dass
mau BÜrgensteIlung Und hier tl'itt der Hauptunterschied
hervor: nicht der SeMt, sondern 'apellati tribuui medio decreto ius
auxilii sui expediunt, in vincla conioi vetant, sisti raum, pecuniam­
qua nisi sistatw' populo promitti placare pronuntiant',nur die Fest­
stellung der zu zahlenden Summe wird dem Senat überlassen:
(reus, dum consulerentul' patres retentus in publico est. vades
dare placuit. uunm vadem temi;:; millibus obligaverunt. 9,uot da­
rentur tribuuis permissulD est. decem finiernnt. tot vadilms accu­
sator vadatus est reum: hic publicos dedit. dimissus
e foro nocteproxima in 'rllSCOS in exilium abiit, iudicii die cum
excusaretur solum vertisse exilii causa nihilo minus Verginio co­
mitia.ha.bente collegae alJpeUati dimiscre conciliuin. pecuuia a patre
exa.cta crudeliter >.
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Die Saohlage ist also die, dass
I) IliQnysius unzweifelhaft das Gewioht allein auf die von

Volsoius vorgebraohte Capitall1nldage legt und dass auoh in der
Livianisohen Erzählung diese Seite in den VI' orten hervorhitt Cut
qui horoinem neoaverit' 1. UiOllJ'sius, wie schon oben bemerkt,
konnte nur darauf Gewioht legen, weil bei ihm von einer Ver­
letzung der Tribunen gar nioht die Rede ist. Für diese Todtsohlag­
klage verfiigt der Senat bei Dionysius zu Gunsten des Beklagten
die Biirgenstelhmg.

2) Dagegen bei Livius kommt diese Oapitalklage nur hinzu
zu der Beleidigung und Verletzung der Tribunen. Und dem ent­
spricht es, dass bei ihm die Tribunen die Biirgenstellung als dazu
berechtigt verfügen und dem Senat nur eine Normirung der Brüohe
zugestehen. Dieses Reoht der Tribunen wird in der Erzählung
der bisherigen Verfassungsentwicldung unzwe;felhaft begründet durch
die 1. lcilia, die sich nur bei Dion. 7, 17, aber nicht bei Livius
findet 2. Die Bezugnahme auf eine gesetzliob den Tribunen zu­
stehende Ordnung der Bürgschaftsstellung untersoheidet hier ent­
schieden Livius von Dionysius. Die füt· die neueren so peinliche
Unklll,rheit seiner Darstellung stammt eben daher, dass diese Grund­
ansioht bei ihm vermisoht ist mit einer Darstellung, die von die­
sem Reoht der Tribunen Niohts hatte, wie sie hei Dionysius ein­
faoh vorliegt.

Die Livillniscbe Darstellnng verschmolz einen Process wegen
Beleidigung der Tribunen, bei dem sie das Recht der Bürgenfor­
derung übten mit einem Todschlagprocesll, bei dem der Senat den
AU'3weg der Bürgenstellung vel·f~(te.

1 Insofern hat Sehwegler 2 p. 576 gegen Niebuhr Recht, dass
<die Anklage gegen Käso eine Kapitalanklage war<.

2 Dionysius: A'Il'a('J(ov ~'I<wll.'11' l'r(Jr:~U01'TO' gl' lf~p.rp/ll/J~ir; J..~r{TIJJ

P.1JJE11 h'tlvr{ol', /I'10E puro).af/dr.cll 101' J.GiIOll: Iltl' JE 'TI, JH/('a Htl:.a

1ro'~I1!/, o,oorfll rots' O'l,UI€('xo,r; l/'1nlr/re,r; tlh'l'';'Elr; ~ir; fxntJ'I1', ~, (',11 aur~)

Im:Jw<1I C'1l'ÜI,·. cl ,fE Il,q ,}',oovr; 1,'yv'IT'7l' '';'Imhrp 1;W.llOUff:~(I) ;mi Ta xp';­
/!{tm aVTOV lef!et faun. TU}I' 0' ap.(p'fI'I'OU1'T1JJ1I neo. mUrltr; T(Ir; l;'1pJar; Id
"f!trwr; EI1TlJJff«j1 bl:t TaV ö,ipo1J. Mit Bezug auf diese unzweifelhaft
in der Livianischen Darstellung eingemisohte Anschauung hat Niebuhr
seinerseits Recht in den Worten 'Käso war der erste, welcher zufolge
des Iailischen Gesetzes als Störer des tribunicischen Amtes" Bürgen
stellte' 2 p.326 A. 662. Dallei aber ist ent.sehieden zu leugnen, dass
Livius, als er dies Stück seiner Quelle entlehnte, selbst an eine solche L
Icilia dachte.
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Dionysius: G7lUl'l<; lrrXlJt!tt T~l' J'w,u.
IW,blXE Ex 1 ij. r<1fOamlIltu; Aaf/oVIIIf.
T~l' r(f!X~l" ;:f!'1'I0<;'~ XWI!If. TW'l'
17llPEA'jt10PE1'U}l! i]l' xai (ni 710AiIl'

XC/wo/' (fiEl (f).HjEl', c.Jo-" '1,f~ XI(fE).­

fj'olll'fl roi. '}'Ewq,'oi. al'lf.An{JEil' av­
1~l! hi ~aölo'l' {17'fU Ifov),w:v Ö' alfo­

lTutlm x. 7oTrJl'Wl' oUilflfIJ - xHr.a-

xwp {l!lJl' x. r. A. ~ fJou),q
ll(!{a{JEi'; IfdlfE,t1lE 1l'€!0. Tul}i}rJl'ov.
xm K«plUtl'OV. xai TO II(J)p~vdl!o'P

mO/ol!. IIo11),10. 41' OIJl(Ufl,ot; K •

.d r Ei. Zlxf},[aJ! a1l'EGut).'1O'a:v.

Wer der Urheber dieser Verschmelzung ist, kann nicht zwei­
felhaft sein. Die Erwähnung der 1. lcilia fällt bei Diollysius in
die Licinische Partie. Hier setzt seine Darstellung sie entschieden
ni ch t voraus. Dagegen erinnert die hier bei Livius sich findende
Notiz < bic primus vados pubIicos dedit' an die früheren Stellen
bei Dionysills, wo die erste Entstehung oder Anwendung eines
R.echts oder einer Sitte erwähnt wird I und an denm einer 5, 47
Licillius ausdrücklich als Quelle citirt wird 2.

Wie dort an den entsprechenden Stellen bei Livius, so fehlt
hier bei Dionysills eine solche Notiruug.

Es war also unzweifelhaft Licinius, der hier die beiden Fas­
sungen des Proces8es zusammenmischte.

Hält man dies fest, 80 ergibt sich noch weiter für die 1.
Icilia Folgendes.

1) Die Quelle, welcher Dionysius hier folgt, kannte sie nicht,
nahm wenigstens hier keine Rücksic1lt auf sie. Das entspricht
unserer früheren Beobachtung, dass Valorius überhaupt die Plebs
sich auffallend langsam entwickeln lässt.

2) Livius in der Dion, 7, 17 entsprechenden Partie benutzte
nach unserer Ausführung Kap. 3 § 2 Dur seine ältere QueUe, er
hat dort 2,34 dieselben Facta, die bei Dion. 7, I nls Folie fÜr
die L Icilia erscheinen 3, nur ohne dessen Valm'ische Zusätze und
ohne die 1. lcilia.

Wir schliessen daraus, dass die ältere Quelle, die für den
Process des Käso mit der des Dionysius bei Livius zusa.mmengear-

1 Dion, 3,32. Ö, 47, 3, SO.
~ Ueber die Ovation: nOH 7lf!fJ)T01',

G~EUf!IFUt1'1r; ,0'1' iJ.r!lap/lo'l' Tijr; {JouJ.1jr;.
a Livius: aHnd malnm ci­

vitas invasit, caritas primnm anno­
nae ex incultis per sccessionem

fames deinde quslis dausis
solet. ventumqnc ad interitum ser­
vitiorum utique et plebis fnissent
ni css. providissent dimissispassim
ad frumelltum coemendum non in
Etruriam modo - per Volscos
usqne ad Oumas, sed quaesitnm in
Sicilia qnoque.
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beitet ist, allerdings das Recht der Tribunen Bürgen zu nehmen
kanute,. aher dasselbe eben nicht von einer 1. Icilia 11erleitete.

Diese lex kam erst durch Licillius in unsere Ueberlieferung.
Nach der Verurtheilung des I{äso Quinctius erzählt Dionysius,

dass Volscius spfiter als falscher Ankläger verurtheilt in die Ver­
bannung gegangen, (lass der Vater Käsos, durch des Sohnes Process
verarmt, auf,qLancl gegangen das junge Patriciat sei abermll
so dreister und gewaltthätiger aufgetreten, weil die Tribunen gegeu
das Ende ihres Amtsjahres keine weitere Klage konuten.

ibn sieht, hier ist von allen Seiten zur Ausfüllnng eines
Vacuum zusammengetragen,

Liv. 3, 14 findet sich die Verarmung des Cincirmatus auch
erwähnt, dann aber hat der Erzähler hier hinter dem Process des
Käso diejenige Schilderung, welche Diol1~'sius vorher von dem Auf­
treten der Patricier gab, mit seiner ursprünglichen Darstellung
ihrer Handlungsweise zu einem eigenthümlicben Gemälde von Schlau­
heit ulld Brutalität verschmolzen I,

§ 7. b) Der Ueberfall des App. HerdoniUB.

Im folgenden Jahre gehen wir zunächst VOll der Geschichte
des App. Herdouius aUA.

Das Jahr beginnt Liv. a. O. 15 mit der Anzeige der. Tri­
bunen C couiurationem factI1m, Caesouem Homae esse, interficien­
dorum tribuuornm trncidandae plehis consilia inita'. Dann heisst
es weiter cexsules servique ad duo milia hominum et quingenti
duce Appio Herdonio Sabino nocte Capitolium atque arcem OOC11­

pare. confestim in aroe fa.cta oaedes eOI'um, qui coninrare et simul
mma capere nolue1'o.nt', danD später cservos ad libertatem App.
Herdonius ex Capitolio vocabat: se miserrimi cuiusque susoepisse
causam, ut exsules iniuria pulsos iu patriam rer!tweret et servitiis
grave iugum deme1'et'.

Bei Dionysius ist Herdonins n~r an der Spitze seiner Freunde,
Klienten und .Sclaven auf dem Capitol; allerdings beabsichtigt er
hier . Verbannte an Siell zn ziehen' rpvraoa~ OeXH/,')uL) man
weiss nicht wie '? Sclaven zur Freiheit, Arme znr Schul­
deutilgung aufzurufen, aber Niemand kommt.

1 rol;l: {ll:lt 11TlHx~("jT{I.!0u;TWV JIOAtTW1' o~ltUmr; ltl'EJ.l'P/lrl'llOl' X~xlt·

f!l(f~d/ll!.lr; Dion. 10, 4. mediis c1iebus, quibus tt'ibtlni de lege non
rent, nihil iisdern illis plll.cidius et quietius erat: benigne salutare, a.d-
loqui homines, c10rnurn invitare eta. Liv. 3, 14.
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Man sieht, hier differiren heide Erzählungen sehr entschieden.
Verhannte sind nach Dionysius gar nicht auf dem Oapitol

gewesen, nach Livius dagegen ohne allen Zweifel. Bei diesem
stimmt, was auf dem Oapitol geschah, sehr wohl zu jener Denun'
ciation der Tribunen. Dionysius dagegen gibt uns statt dieser An­
zeige, der bei Livius die ,Ereignisse Recht gehen, eine unglaublich
abgeschmackte Erzählung von einer falschen, breit ausgesponnenen
Denunciation der Tribunen nicht beim Volk, "sondern l}eim Senat,
der übrigens nicht in di~ Falle geht, 10, 9-13.

Nachdem, was wir bisher über die Art und Weise der hiel'
bei Livius vorliegenden Erzä.hlung ausgeführt haben, dürfen w~r

die Worte clegis ferendae aut accipiendae cura civitatem tenebat;
quantum iuniores patrnm plebi se magis insinuabant eo acrius
contra tribuni tendebant ut plebi suspectos eos criminando face­
rent' Liv. 15 zurückführen auf die ausführliche Darstellung bei
Dionysius a. 0., dann aber beginnen mit den Worten C coniuratio­
nem "esse factam' etc. die deutlichen Spuren einer älteren Quelle,
welche Dionysius-Valerins nur .im Interesse Römischen National­
ruhms zu übertünchen und zu verdrehen gesucht hatte.

Dies ist der Anfang der Geschichte. Die weitere Erzä.hlung
fasseIl wir besser vom Ende, Wir haben nämlich oben darauf
aufmerksam gemacht, dass das Consulat des Qninctius Oincillnatus
offenbar eine spätere Erfindung i!lt, auf welche die poetischen That­
sachen seiner Dictatur Übertragen, Wir haben dann aber auch
schon hervorgehoben, dass dieser consul suffectus erst gemacht,
weil gebrauoht wnrde, wenn P. Valerius sein Oonsulat nicht zu
Ende f1ih1'te d. h. in demselben starb. Ehe man also Quinctins
als Cnnsul hierherschob, wusste man von P. Valerius Tod beim
Sturm aufs Oapitol Nicht,s, dann aber auch Nichts von seinem Eid,
durch den er die widerspänstige Plebs bewog, die Waffen zu er­
greifen, nämlich den, jedenfalls die gewünschte lex durchzubringen.
Denn hätte er diesen Eid geleist~t und wäre nicht gefallen,
so hätte er noch Zeit genug gehabt, das Versprechen auszu­
führen.

Und in der That, man sieht nicht recht ein, wesshalb es
erst aller dieser Anstrengungen des Valerius bedurft hätte, die
Plebs gegen Herdonius in Waffen zu bringen, wenn die Tribunen
ihr nicht vorgelogen, sondern richtig gemeldet hätten, Käso sei in
ROlll, wenn ein Heer von Geächteten das Oapitol besetzte und je­
den, der der Verschwörung nicht beitrat, niedermacht,e. War dem
so ~ nnd nuzweifelhaft berichtete die ältere Qtlelle so _. so war

Mus. f, PhiloJ. N. F. XXV. 7
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es der einfachste Trieb der Selbsterhaltung, der die Plebs zum
Sturm aufs Capitol führte.

Bemerke man doch, dass bei Uvius l\l1erdings die Plebs an­
fänglich das Capitol bewaffnet umstellt, sonst könnte es nicht
heissen <arma poni etdiscedere homines ab stationibus nuntiatum
est', ebd. 17. Bis hierher, meine iob, können wir etwa jene alte
Ueberlieferung verfolgen.

Die Analogie mi.t Dion. 10,16 beginnt Liv. 18 mit dem
treffen der Tusculaner und dauert bis ZUlU COllsulat des. Qui.nctius.
Sie setzt ein mit den Worten <l1uctorit~ vh'i ll1overat, ad:firman­
tis, oapitolio recuperato et urbe pacata, si doceri se sissent, quae
fraus ab tribnnis occultl1 in ferretur oonoilinm plebis non
impediturum'. Die Erzählung sohreitet· von hier fort, wie bei
Dionysius nach dem Eid des Valerius und dem Eid der Legionen 1,

aber erst in ihrem Verlauf erfahren wir, dass es sich nm einen Eid
des Consuls handelt durch die Worte (instare tribuni, ut Q. Va­
lerii fidem exsolvel'ent, instare Claudio, ut collegae deos manes
frEmde liberareC und von dem Eid der Legionen durch die Ver­
haudlungen mit Quinctius a. O. 20. Allerdings ist die Liviauische
Erzählung reicher als die des Dionysius an Detail, die Rede des
Quinctius a. O. 19 fehlt 5. B. bei Dionysius, aber der Grundge­
danke der Erzählung bleibt von hiel' zunächst bei beiden derselbe.

Und somit können wir bei Livius die Stelle genauer bezeich­
nen, wo eine alte Erzählung mit einer ernsthaften Verschwörung
von Exules auf dem Capitol und ohne des Valerius Versprechen
zUBammenstiess mit dei' mmeren, der Herdonius nur ein Sabinischer
Bandenführer war und in welcher Valerius die Plebs erst durch
ein heiliges Versprechen gewann, an dessen Erfüllung ihn
Heldentod hinderte.

Der zwischen diese beiden Stücke, den Anfang jener und die
letzte Hälfte dieser Erzählung eingeschobene Flicken ist das Stüok
Liv, 16 f. bis zum Schluss der Rede des Valerius. Es ist ein
übles Machwerk: die Tribunen reden der Plehs, der sie vorher
von einer grosBen Verschwörung erzählt, auf einmal der Uebel'­
fall des Capitols sei nur eine Komödie der Patricier, um die Ro­
gation zu hintertreiben. Die Plebs glaubt das und verlässt daher

1 11. O. 15: wfLOffc'/! - ullrx(J)l!~fJm! TO;~ cf1jfl«(JXOl~ ll{!o{J'{;'/!(ll 1fi;
iC;'~{fEt T~)' iC€{!~ mu 1'DfLOIJ u/C;rn.)f1/V ?. T.;' 16: ?,(t/, Tal' rJT(JrtTWITIX()l!

0fLl'iJ1'W; 8/?X01'.
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'EÖOXH, naV(17;f?fH:I~ fJo1JSeiv xa~

TOU, vmtwv, a,urpoTff?OV, iii;dl'fIt'
MI' ö!f Tll'e, ano).cup.9·(o(1, Tij, (JT!!CI­

nlat; ·1'lO[L. ~ UOI' (JV[L!.l(X)(lOV rot;
noJ.cpJolt; (curoi, X(lija{}ca.. - xaTf(­

?'f?a!JlaJ,nt; Tout; iiv 1I1.alq 7UtVTa<; vI
VlTftTOI, x('ä 7af; 7l'{((!U Tl;;}) (fu/,t.ulfXlrJV

O'Vllft,uflt; f(Ha1lf!~,'jJet,,(cjIOC XClTa.

(JnoV<Y~11 ii~ilE(1IXY. Das Uebrige fehlt.

ihre Posten, bis Valerius herausstürzt und sie zunächst erfolglos
haranguirt.

§ 8..c) Die ältere und die beiden jüngeren Q ueUen
Liv. 3,18 30 und Dion. 10,17 -30.

In dem folgenden Abschnitt Liv.'3, 18-30 sind zwei Stücke,
nämlich 22 f. llnd die Dic\;atur des Cincinllatus nach unserer Aus­
führung älteren Ursprungs, das Uebrige gehört der jüngsten Quelle
an, die Dionysische Darstellung 10, 17-30 steht daher zwischen
heiden.

Dass die Erzählung des Dionysius a. O. 20 f. die jüngere
nnd die entsprecheude Livius a. O. 22 f. die ältere sagt Livius, wie
wir bemerkt, mit deutlichen Worten < eodem anno descisse Antiates
apud plerosque auctores invenio. L. Cornelium id belIum gessisse
oppidumque cepisse, certum adfirmare, quia nulla apud vetnstiores
eius rei mentio est, non ausim' • Der wesentliche Unterschied der
Livianischen Darstellung ist, dass in ihr nur Q. Fabius handelnd
auftritt, den andern Consul lässt nur die jÜngere Darstellung zur
wirklichen Action kommen.

Vergleicht man das Detail des Fabischen Feldzuges, so tritt
uns 'bei Livius die Theilnahme der Latiner und Herniker noch viel
deutlicher als bei Dionysius entgegen \ auch die Reihenfolge der
E~eignisse ist ein6 andere, nach Livius beseitigt Fabius zuerst die
Volsker und will dann auf die Nachricht, dass die arx von Tus­
culum von den Aequern genommen, dorthin und führt mit den
Tusculanern die Belagerung der Burg mehrere Monate lang fort,
bis die Besatzung capitulirt: und von den Tusculanern durchs Joch
geschickt wird. Diesen Vertrag' denkt sich die Erzählung ohne
Fabius Zustimmung geschlossen, denn er eilt den Abziehenden nach
und haut sie bei Columna alle zusammen 2.

1 Hernici et Latini iussi mi­
Jites dare ex foedere, claraeque par­
tes sociorum in exercitu, tertia ci­
vium fuit. - Fa]), non permixtam
nnam sociorum civinmqne sed III
populornm III separatim ades ­
instruxit. ipse erat medius eU1U

legionibus Rom. inde signum ob­
aervare iussit, ut pariter et rem
inciperent et referrent pedem etc.

2 Aliquot menses Tusclili bellatulll. parte exercitns cousnl castra
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Es ist gerade hier interessant Dionysius 10, 20 a. E. zn
sehen, wie die Späteren diese furchtbare und rätbselhafte Angabe.
der älteren Quelle abzuschwäcllen und zu erIdären suchten, und
zwar die einen dadurch, dass sie die Wiedereroberung Tusculums,
wie Dionysius, an deu Anfang des Feldzugs verlegtf',Il und mit dem
Sieg über die Volsker, der so llinter die Capitulation von Tusculum
kam, die der Aequer combinirten in den Worten: {lno­
oovg OE ioig TOvO'xovAaVOL(; T.'l]1' nOAL/! (/Jaß. 1f15(!l oslA1fll o'/Jlw! iJ.1'lffUJuL
r~ll· f11:(!arul./I xed (~ So/.8 'lliXOV(; ~A(~VI'''I: {;nl iOVg nOAsftloV(;, axovClw

, !, '>I' .~, '<L' ., I ''0'' ,. >I' -TUiQL TraMI! L.LAyWOll avr}oa(; 8Wat ia(; 1:8 VOI1.0VO'XW/' xaL .nLX(tllWll

OUI'&t{"~, Das dann bescbriebene Zusammentreffen ist eben keine
Schlacht, sondel'l1 ein Ueberfall.

Die andere, auch von Dionysius erwähnte Redaction hielt
Ueberfall und Wiedereinnahme von Tusculum a111 Anfang des Feld­
zugs ebenso fest, aber sie motivirte sie gerade hier dadm'ch, dass
die Aequer das durch die Campagna anzieheude Heer gesehen und
desshalb sofort ohne Vertrag den Platz geräumt, ihn also, wie in
der älteren Ueberlieferung den Tusculanern und nicht Fabius über­
lassen hM.ten. Ich vermuthe, dass sie dann auch nach der älteren
Quelle die Verfolgung und die Vernichtung der abziehenden Be­
satzung für sich fest hielt, der so das Gehässige genommen war,
was sie in der älteren Darstellung hatte.

Da wir die vorliegende zusammenhängende Erzählung ies
Dionysius dem Valerius zuschreiben, so ist es mehr als wahrsc11ein­
lich I dass diese zuletzt erwähnten Züge der allder~ll jüngeren
Quelle, welche er benutzte, d. h. Licinius gehöl'ten.

In der Erzählung von der Dictatnr des Cincinnatus tritt nach
eiuer Seite dasselbe Verl1i:iltniss zwischen Livius und Diol1ysius zu
Tnge. Auch hier trägt die I,ivjanisclle Darstellung, wie schon
Niebubr bemerkte, ein älteres und ursprünglicheres Gepräge. Gerade

Aequorum oppugllahat partem dederat ad arcem recuperandam - fames
postremo inde detraxit hostem. quo postquam ventum ad oxtremum
ost, inermos nudique omnes sub ingum a Tusollianis miss!. hos ignomiuiosa
fuga domum se recipientes es. in Algido consocutus !td unum omnes
occidit. Dionysins fand in scinen Quellen diese NaclJrioht gar nicht:
TCl'f, i.l~l' Ol~l' frpmJCOJ TOU, 1/,(}()V(}Ov,' lil((}m; lV'orm, E~lOul1m! El(

'PWlll/, T~J' aTef(mh" EiJ(!lI/'offm "ne IUTlI' EX I.lETE10eOU Tl( ZlJJQÜx

nnl'm, €Y.OJ'W'; I!;EUJ.E;/'· Ö' hmol,o!!y.1l/h'J'W'; 1)7[0 TOU epaß{o/J xv"<}'
Qp.ol07t{((J1 TUI(.möOUI'aI TO (PQOVf!'OIJ TU;. a,,;1' (luH' aUTO;, alfewl! aln/I1Cl,u(­

1'OU, l(cd 'V,'Ol' 1'l[OIITnl'TCI,.



und Dionyshts Halicarnassensis V, I-XI, 63. 101

diejenigen ZÜge, welche Schwegler 2 p. 726 als bE!sonders sfl,gen­
haft hervorgehoben, sind die für die Erzählung wichtigsten. Der
Plan des Oineinuatna geht von Anfang an darauf, mit dem Rest
der Streitkräfte, über die Rom nooh verftlgte, ohne den Zuzug des
einen noch verfügbaren consularischen Heeres noch zn erwarten,
den siegessichern I!~eind zu überraschen, einzuschliessen und zu he­
zwingen. Darauf ist die Hast des Aufgebots, darauf die 12 Schallz­
pfähle fitr jeden Mann, darauf der ·unglaublicbe Gewaltsmarach
von Rom auf den Algidus berechnet. Denn in der Erzählung des
Livius f~hlt durcha,us das Aufgebot der socU, es ist nur der Rämi­
sohe Landsturm, der die Aufgabe löst. Dionysius dagegen hat
nicht allein alle .iene Züge ausgelassen und abgeschwächt, er hat
dann umgekehrt ausdrücklich den Zuzug der socii erwälmt 1.

Ich will weiter nur auf einen anderen Unterscllied aufmel'k­
sam machen: die Ertheilung der civitas an den Tusculaner IJ.
Mamilius, .die Liv.a. O. 29 am Tage des Triumphs des Cincinna­
tus vornehmen lässt, fehlt bei Dionysius.

Gerade dieser Umstand scheint mir heachtenswerth, wenn
wir es versuchen, den' I{ern der ältesten Ueberlieferung heraus­
zuheben.

Wir kamen oben zu der Annahme, dass das erste COllsulat
des L. Quillctius und daher allch der Tod des Valenus .beim Sturm
auf das Capitol erst aus den späteren Quellen stamme. Es liegt
auf der Hand, dass die ältere Quelle, weloher Livius die Berufung
vom Pflug zur Dictatur nacherzählte, ihn eben früher nicht als
00118Ul suffectus kannte. Dann aber folgt unmittelbar auf das Con­
sulat des Valerius das des Q. Fabius und auf dieses das Jahr, in
dem Cincinnatus Dictator war. Nun aber erzählte diese ältere
Ueberliefel'ung also folgendel'massen: bei dem Ueberfall des Her­
donius brachten von allen Bundesgenossen allein die Tusculaner
unter L. l\'Iamilius Hülfe und sehr erwünschte Hülfe. Als im näch-

Jahr Q. Fabius alle bundesgenössischen Aufgebote gegen die
Volsker vereinigt hatte, Überfielen unterdessen die Aequer das so
wehrlose rruseulum, dooh der Oousul eilte zu seiner Rettung her­
bei und führte den nothwendigen Bela,gertmgskrieg mit den Tuscu-

diese allerdings erzwangen die schimpfliche Capitulation
des Feindes, aber Fabius voUfübrte seine Verniohtung auf dem
Rückzug. Ja als derselbe Feind im nächsten Jahr ein oonsulal'i­
sehes Heer, natÜrlich mit den Bundesgenossen, vollständig einge-
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schlossen und. seinerseits daxauf hoffte, es durch das Joch zu
schicken, wax Rom stark genug, mit dem zurüokgebliebenen Rest
seiner Mannsohaft allein den Feind zu fassen und zu einer schimpf­
lichen Capitnlation zu zwingen. Dass am Abeml des Triumphs
dieses siegreichen Landsturms L. Mamilius Römischer Bürger ward,
diese Thatsache schUesst erst die Reibe grosseI' Nöthe und Erfolge
ab, in welchen Tusoulum und Rom sich gegenseitig achten gelel'llt
hatten.

Es ist möglich, wie ich oben erwähnte, dass die ältere Quelle
sich Käso Quinctius unter den exules des Herdonius auf' dem C~~­

pitol dachte, jedenfalls aber bildet der Ueberfall des Capitols, der
Hülfezug des L. Mamilius, der Sturm auf das Capitol, der Sieg
des Fabius übel' die Volsker, der Ueberfall Tusculums, die Capitu­
lation' der arx, dlbs Gemetzel von Columna, dann der Sieg der
Aequer auf dem Algidus, endlich Cincinnatus sieghafte Dictatur,
sein Triumph und die Aufnahme des L. Mamilius ins Römische
Bürgerrecht, eine innerlich zusalllmengedachte Reihe von Thut­
sachen.

Diese Reihe, die wir in den ursprünglichen Zügen ihres äl­
teren zum Thei! halb, zum Theil vollständig noch er­
kennen köunen, ward in der Quelle des Diollysius zunltchgt zerrissen
durch den Toel des ValOl'ius, das Consulat des Cincinnatus, die
Geschichte vom Abfall Autiums und seine Wiedereroberung durch
den Collegen des Q. I~abius, Eine ganze Reihe harter und un­
glaublicher Züge der älteren Kriegsgeschichte 'wurde getilgt, gerade
solche, auf die diese Gewicht das Hervortreten der socii iUl.

des Fabius, ihr Fehlen in dem des Cincinnatus geschwächt
oder verwischt, dann aber - und dies ist besonders hervorzuheben
- zugleich die innet'e Geschichte der Republik in besonderen,Aus­
führungen weiter zur Anschauung gebracht.

Dass die ältere Ueberlieferung nämlich. aus diesen Jahren
ausserordentlich über die inneren Kämpfe berichtete, scheint
sich schon daraus zu ergeben, dass sie seit dem Process des Käso
Quinctins nur die Namen der Tribunen jenes Jahres kannte.

Halten wir diese Thatsache fest, so ergeben sich für die
jüngeren Quellen folgende Erweiterungen,

Die 'J1~rzähh1l1g des 1)ionysius legt vor allem die Verwicke­
lungen dar, welche sich durch den Tod des Valerius ergaben, der
beim Sturm auf das Capitol fiel, ohne der Plebs, wie er geschwo­
ren, die Annahme der rogatio Terentilia verschafft zu haben.
Ciueinnatus als cs. snffectus weiss durch die Drohnng eines Winter-
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feldzugs, auf dem er die Legionen bis zum Schluss seines Amts­
jahres im Felde halten werde \ von den Tribunen das Verspreehen
zu erzwingen, während seines Consulats das Gesetz ruhen zu lassen.

. Diese Zeit ungewohnter Rnhe.henutzt er, um durch eine eifrige
und segensreiche Ausübung seiner richterlichen Gewalt die Gemüther
der C Ai'men und Niedrigen> 2 zu gewinnen.

Der Senat sucht, da die Tribunen zum dritten Mal wieder­
gewählt, auch Cincinnatus zur .Annahme einer Wiederwahl zu be­
wegen, aber er erklärt sich mit der grössten Entschiedenheit
dagegen.

Man sieht, diese ganze Darstellung ist wesentlich geeignet,_
wir dÜrfen sagen, darauf angelegt, zu erklären, wesshalb und wie
das Versprechen dea COllsuls Valerius so resultatlos blieb.

In den folgenden Consulaten wird nur die Wiederwahl der
Tribunen und ihr vergebliches BemÜhen hervorgehoben, endiich ihre
Absich~ durchzusetzen, elie betreffenden Aeusserungen entsprechen in
ihrer Kürze fast denen des älteren Stückes bei Livius a. O. 23 3.

Die Darstellung in den jüngeren StÜcken der Livianischen
Erzählung hat nun aber keineswegs nur diese Fassung, wie sie bei
Dionysiull vorliegt, einfach aufgenommen.

Zunächst tritt uns in ihr die Ansicht entgegen, dass die
Wahl der Tribunen immer kurz vor dem Schluss ihres AmtsjahreIl
stattgefunden 4, da eben diese Quelle Dion. 6, 89 den Amtsantritt
der Volkstribunen von Anfang an auf den 10. December und den
der Corisuln kurz vor dieser Zeit auf den 1. August 5, kurz nach-

1 xr,~ FliC, nc"iac,v cbwYJlwu O'y/paywy(all in< Tijr; lfll}r; unau(cxr; DU

Tf(!OU(!OJl al'cxarliaw TOJI aT(laTOII ly. Tijr; nOAc,u(nr;, n(!tJl ~ niir; cl Tijr; Ct(!xijc;

flor O'dUJa X(lCJ1/0r;. co; ll' vnat:J(!1p XClflciCJoJJur; nr:t(!aCJy.liuCcacxa{}c Ta I!lr;

hCI110V TOJI "CXI!!OJl ImT~rJccn, Dion. 10, 18.
2 ciJCJU ((lITc O'1)fla(!xou O'cy/{fijl'al TOUr; O'le, nElIÜO/.1) O'ur;Y{JlClCW 1/

;').).I1l' Tf,JICt, rancIJlOT'IW vno TWV X(!CtTTOJlWJI y.CITCaXuOflEJlOUr; (t~U y.CXlJlije;
l'0l-co{fca(ar; no{fol1 fXCIJl, ebd. 19.

B Livius: instigabant plebem
tribuni. - aegreque impetratllm
a tribunis, ut bellum praeverti
sinerellt.

Dion. 10, 20: CtJldn(!IXTT011 0' ot

oq,ltr:t(!XOl , aT(!C(T/ctJl OltY. liö1'Tcr;

xamYea'l'cCJl, Ewr; "Jll) nc(l~ TOU

11ofloU O'iCJlcX:J1i 1frij,I'0~ - clMJliwJl

OE y.a~ TWJI ,00y/flCc(!XWJI.

4 Liv. a. O. 24: at illi - etenim extremum allni iam erat ­
quartum adfectalltes tribullatum in comitiOl'um disceptationem ab lege
certamen averterallt.

6 Dion. 9, 13. Liv. 3, 6. Mommsen Chronol. p. 90.
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her auf den 15. Mai 1, den August aber in die Mitte dea Sommers
legt l!, so fiel ihr der Amtsantritt der Tribunen in den Anfang des
Winters uud ungefähr in die Mitte des Amtsjahres der Consuln.
Nach diesem Schema fügte sie in diesen Thei! der Erzählung die Notiz
ein, Cincinnatus sei als cousul suffectus im December in sein Amt
eingetreten 3. Damit rückt er hart an die neue Tribunenwahl und
das neue Tribunenjah1·. Die ganze lebhafte Erzählung Liv. 3,
19-21 gewinnt dadurch an, innerer Bewegung.

Vielleicht bestimmte zu dieser Datimng der Umstand, dass
in der Erzählung, der Dionysius folgte, Cincinnatus mit einem
langen Winterfeld:mg droht (s. oben p. 102f.), aber nnsere Darstel­
lung erwähnt einer solchen Drohung nicht ausdrücklich, ihre
wichtigst,~nMomente concentriren sich in den Tagen des Decembers
bis zur Wahl der neuen Tribnnen:, die Consulu verfügen die Ver­
einigung der Legionen an dem Regillus, die Tribunen fürchten,
dass dort in einer ihrem Einfluss unzugänglichen Volksversamm­
lung alle bisherigen Erfolge des Tribunats rückgängig gemacht
werden könnten, sie erwirken die Zurücknahme des Befehls nur
dadurch, dass sie erklären in l1uctoritate patrum futures esse>
und darauf beschliesst der Senat, neque tribuni legem eo anno
ferrent, l1eque css. ab urbe exercitum educerent, in reliquum n1a­
gistratus contil1uari et eos tribunos l'efici iudicare senatum contra,
rempublicam esse. COllSules, so fährt die Erzählung fort, fuere in
patrum potestate, tribnni l'eclamantibus consulibus refecti. patres
quoque ne quid cederent plebi et ipsi L. Quinctimn reficiebant.

Es liegt auf del' Hand, dass in dieser Schlag auf Schlag
sich entwickelnden Folge von ThatBachen für jene längere Zeit
einer gerechten und emsigen Amtsführung, die bei Dionysius eine
80 grosse Bedeutung gerade für die Geschichte dieser Wahlen hatte,
gar kein Raum ist. Der Grund, die Erzählung so zusammenzu­
drängen und umzugestalten, scheint eben ein chronologischer ge­
wesen zu sein. Wer die Tribunenwahl, das Amtsjahr der Tri­
bunen und Consuln sich so fixirt hatte, wie wir das eben für diesen
Erzähler nachweisen, der fltml eben den Wintersanfanl5 dicht vor
dem Abschluss des alten Tribunats, zu einer monatelangen Thätig­
keit des Ciucinnatus vor der Tribuueuwahl gar keinen Raum.

1 Liv. 8, 36 ff. Dion. 10, 59.
z Dion. 9, 25.
3 Decembri mense - L. Qllinctiul! - conenl creatur, qui magi­

stratum statim occiperet.
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Damit ergibt .&oh aber auch, dass Dionysius hier einer Quelle
folgte, deren Erzählung durch solche chronologische Bedenken nicht
gestört wurde.

In den nächstfolgenden Jahren hat die Darstellung, der Li­
"ius folgt, nur den Process des Volsoius Fictor hinzugefügt, dessen
Ausgang Dion. 10, 8 nur kurz andeutete 1.

Man könnte vermuthen, dass die Führung dieses Pl'ooesses
durch die Quästoren, die hier namentlich genannt, auch in der Quelle
des Dionysius erzählt, von ihm aber ausgelassen sei. Dem müssen
wir aber widersprechen. Das Verhältniss der Angahen über die
Quästoren in dieser Zeit ist nämlich folgeodes :

Die Erzähluog Plut. Pop!. 12 von der Stiftung der Quii.stur
durch Valerius Poplicola urgirt, dass del' Mo,gistrat ein Finanz­
magistrat und nur von jungen Männern bekleidet werden sollte 2,

Diese ganze Angabe fehlt bei DionYBius in der GeBohiohte des
Poplicola, dagegen erwähnt er der Quästoren als Ankläger des
Cassius 8, 77, wie auch Liv. 2,41, und zwar wird einer der dort
gennnnten Quästoren Käso Fabins sohon im näohsten Jahr COllSul, hier
aber wird Liv. 3, 25 ausdrl.ioklich henorgerufen < quaestor erat T.
Quinctius CalJitolinns, qui tel' comlUl fnerat>. Dal'aus ergibt sich, dass
Valerius-Antias = Plut. Popl~ die Quästur, deren GrÜndung, er Popli­
cola zuschrieb, als einen Finanzmagisb'at in den Händen junger Män­
ne1' ansah und dass derselbe = Dionysius B. X von ihrer richter­
lichen Thätigkeit in den Händen hochbejahrter Staatsmänner Nichts
wusste. Dagegen erwähnte die Quelle, der Dionysius V-IX folgte,
der Livius hier folgt d. h. Lioinius durohaus nicht die Stiftung der
Quästur durch Poplioola, wohl aber liess sie in dal' itltesten Zeit
der Republik zwei wichtige Anklagen durch die Quästoren au­
strengen und nannte dabei als Träger des Amts zum Thei! bejahrte
Mitglieder des Patriciats.

Dass nämlioh die Angaben über den Process des Volscius
Liv. 3, 24 f. nicht etwa zu dem vorhergehenden und dem nach­
folgenden Fabischen Stück gezogen werden können, ergibt !lieh
schon daraus, dass der zwischen heideu erwähnte Census der ist,
auf welchen Dion. 11, 63, wo er zweifelsohne Licinius folgt, Rück­
sicht nimmt.

FÜr das auf des Cincinnatus Dictatur folgende Cousulat ist

1 ;mml1?wIXl1ap,lvwv ct:n:lXvm n;;1J cfYjp,af!J!cov xa~ Ovoloul1x{ou J/1wO'~

ft{ef!TU(rQc1avTor;. tJr; irtvE7:0 flJetVE(}OV I1UV J!eOvlp.
2 Tap,lc(f; <J'enii cfllP,1p O'vo .mv vlcov lOWXEV a:n:oÖEi'r"Plut.



106 Quellenanalyse von Liv. II, I-IV, 8

Liv. 3, 30 fast nur ein Auszug aus der vollständigen Erzahltmg,
welche Dion. 10, 26-30 gibt, uur in dem fast wörtlich überein­
stimmenden Schluss bei Liviua und Diollysius a. O. 30 hat ersterer
das Local der entscheidenden Schlacht <in Algido' mehr als der
letztere.

Blicken wir aber VOll hier zurück auf die eben betrachtete
Partie, so fällt zweierlei auf: 1) Seit dem Process des Käso Quin­
ctius, wie wir schon oben bemerkt, kommen immer dieselben Tri­
bunen vor. Soweit wir der älteren Ueberlieferung können,
begegnen wir seitdem nur Liv. a. O. 22 in ihr einer Erwahnung
tribunicischer Opposition, die aber ohne allen Erfolg I.

2) Von Liv'
c
,,3, 17, d. h. von dem Punkte an, wo die Ueber­

einstimmung mit Dionysius in der Schilderung der inneren Streitig­
keit beginnt, waltet bis hier jetzt nicht mehr jene Vorstellung vor,
nach welcher das Hinderrnss für die Rogation der Tribunen nur
und allein in der gewaltsamen Stprung der Abstimmung lag, son­
dern jetzt ist die Anschauung bei Livius und Dionysius wesentlich
dieselbe, die sich von vornherein bei Dionysius fand: die Tdbunen
haben gar mcht das Recht, Comitien zn halten, d. h. die COllBuln
haben durchaus das Recht, sie zu hindern.

Nooh 3, 16 in dem Stucl" das wir als Lioinisches Machwerk
bezeiohneten, waltet am Anfang dieselbe Vorstellung vor wie a. O. 11,
nur die gewaltthätige Renitenz der Patricier und Klienten verhin­
dert die Abstimmnng, am Schluss der folgenden Rede
des Vulerius ist der Consul und sein Einsprnch das einzige Hin­
derniss für die Comitien, der der Tribunen ebenso für den Deleot
< nec lax tamen ferri, neo ire in capitolium consnl potuit'. Dielle
l\1achtvolllwmmenheit der Conlluln schwebte dem Erzähler Liv.
3, 11 wohl aus einer Quelle vor, aber er erklärt sich durch die Be­
merkung <consules se abstinebant, 11e cui in colluvione r8rUlil ma­
ielltatem suam contumeliae offen'ent', wesshalb in der dort benutz­
ten Erzählung von einem Einllpruch der Consulu keine Spur sich
zeigte. Jetzt tlitt sie immer von Nauem in den Vordergl'Und, z. B.
3, 25: < duum mensium spatium consulibus datum est ut cum
edocuissent populum - sinerent deinde suffragium finire' und 31:
<consules et se damnali posse aiebant et plebem et tribunos legem
ferre non posse'.

Hält man diese beiden Thatsachen zusammen, nach welchen
hier von Liv. 3, 12- 30 die Spnren einer älteren Ueberlieferung

1 aegreque impetratmn a tribmds ut helIum praeverti smerent.
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'in der Erzählung der innerel1 Kämpfe immer mehr verschwindel1,
80 wird es noch wahrscheinlicher, dass in der älteren Quelle nur
die beiden ersten Jalm~ der GeBcbicbte der 1. Terentilia und dann
die kriegsgeschichtlichen Stücke, der Ueberfall des Herdonius, das
Consulat des Q. Fabius, die Dictatur des T. Quinctius Cincinuatus
sich fanden, bis die Wahl der ersten 10 Volkstribuuen wieder eine
verfassungsgesohichtlicbe Angabe veranlasste.

§ 9. Die annalistischen Stücke Liv. 3, 3lf. und ihre
Verwerthung duroh Lioinius.

Ueber das nUll folgende StüokLiv. a. O. 30f. haben wir
oben gesprochen. Es ist dies die Stelle, wo Dach unserer Ansioht
die Darstellungen (~er beiden verschiedenen Quellen von dem El'­
zähler, welchem Livius folgte, dadurch mit einander verknüpft sind,
dass die rogatio 'l'erentilia iu ihrer ursprünglichen Fassung, d. h.
der der älteren Quelle vertausoht wird mit einer Mderen, d. h.
der der späteren· Quelle.

Das gesohieht aber in einer auffallend knappen Erzählung,
in welcher zum erstell Mal wieder jene kurzen annalistischen Sätze
auftauchen, die wir früher bei Livius immer auf eine eigenhändige
Benutzung älterer Quellen zurückführten. Sollten sie nicht auch
hier so zu erklären sein?

Andererseits haben wir in allen jenen Partien, welche wir
bei Dionysius und Livius auf Licinius zurücld'iihrten, meist eine
breite, rhetorisch 'bewegte Darstellung getroffen. Das einzige StÜck,
das man in ihnen rein annalistisch nennen könnte, wäre etwa Liv.
3, 10: C exsules servique ad duo millia hominum et quingenti duce
Appio Herdonio Sabino nocte Capitolium atque arcem occupavere' I

aber wie frappant dessen knappe Kürze auch ist, es steht doch
ganz anders im Zusammenhang der vor- unel nachfolgenden Er­
zählung als z. B. die entsprechenden Sätzchen Liv. 2,21 oder 33,
an welche die hier eingefügten so lebhaft el'innern.

Und doch, wäre Livius der Verfasser dieser Combiuation, so
widerspräche allen bisherigen Beobachtungen über seine Me­
thode, sowohl in den späteren Decaden, als in der hier vorliegen­
den. So stehend bei ihm der Qncllenwechsel erscheint, so selten
scheint er sich zu einer Quellenverschmelzung im Detail verstanden
zu haben.

Dagegen aber, wo immer wir nach äusseren Kennzeichen
jene jiiugste Quelle annehmen konnten, da trafen und zwar
nur eben da, bisher bei Dionysius und Livius die Verschmelzung
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zweier Darstellungen; finden wir nun hier di~se äusseren Kenn­
zeichen und das innere der Verschmelzungsmothode, so sollten
wir doch eben des5halb danach auch hier gerade diese Quelle d. h.
Licinius als zu Grunde liegend annehmen.

Aber diese combinirende Licinische' Darst,ellung bewegte sich
überall in einer 'breiten und ausführlichen Erzählung. Hier fehlt
die Ausführlichkeit, nur die anderen äusseren Kennl!leichen und das
Innere der COlDbil1ation finden sich; sollte man desshalb den ticini­
sehen u,rsprung bezweifeln?

Keineswegs, diese Thatsachen genügen, um hier selbst die
annalistischen NoÜzell zunächst auf Licillius zurückzuführen, der
sie nur eben hier wider seine sonstige Gewohnheit stehen liess.

Der Grund zu einer solchen Quellenbehandlung scheint mir
nahe genug zu liegen. Jene ausführliche Darstellung, welcher
Dionysius folgte, entwickelte gerade hier ihre eigenthümlichen An­
schauungen und Manipulationen um zu erklären, auf welchem Wege
doch endlich die Tribunen den Sieg davon trugen. Die Quelle
des Dionys lässt die Tribunen endlich, da sie das Gesetz über die
Isol10111ie nicht durchbringcn können, zuriickgreifen auf die alte
rogatio agraria, für die schon ein Probuleuma existirte, Dion. 10,
35 a., E. I, offenbar eben weil nach ihrer Ansicht damit das ge·
setzliche Hiuderniss, der Mangel eines Probuleullla, gehoben wurde
und so der Weg fÜr die andere Rogation bereitet. Siccius Den­
tatus, der Hauptsprecher für diese Rogation a. 0.36-39 gebraucht
zum Thei! die Motive des Tib. Gracchus und die cles C. Marius 2,

und jetzt zuerst werden also Comitien gehalten, wozu es bisher nie
gekommen, und jetzt erst treten Consuln und Patricier mit der
entschiedenen Absicht auf sie zu stören ebcl. 40 ff.

Dies gelingt den Patriciern. Gegen die vornehmsten Römer
wird desshalb eille Anklage auf Grund der alten leges sacratae er·

1 n(!o{}~I1W! yite' CGu{h, H)P TE n<(lt rij, XAI)(!OUXÜC, )!O,UOV - X(tt
rOI! nEl!l. r~, ll1OJ1opIct,.

2 Dion. 10,37: ci uuyxCtmIlTl/fJc<pEI'O, rfi 7CCtT(!lüt noJ.},iw XCtt ayct{}·ijl'
yijl! - ol.uJf 'nil! lACtX{l1l11l' EXW fWIf!Ctl! l~ ctiJTq, J..CtPWV OVOf VPfJJV ­
ovoEf", PInt. Tib. Gr. 9: rOl, (f' vnff! '/mUCt, ftCtXOfdvO', CtEf!o> )mt
epwro" '[W.ou 0' OVeJEI!O, fdu(J"u. Dion. ebc1, 38: OEI~ar(lJ TI,' l/flIv növ
I1EftVtiiV -, r{vCt, lmepCt1'EI> XCtt XCtA(!, nf!a~H> nf!O€AO,UEVO, lftoiJ nUOI!
E;CW! M,oi. - ou 11«(1 EI1T1V ((UlD', EV TOI> ön).ol> i} J,(tft7CI!0l11, uJ..).' lv
lDl> AOYOI,'. Sall. lug, 35: Qnae illi audire et legere solent, eorllm
partem vidi, aHa egomet gessi, qllae illi litteris ea ego militando didici,
s. Plut. Mal'. 9.
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hoben ehd. 42 OMliVb OliOctlXom!V l§,o'!JGlctlf &JlaYKcU;Stlf .mic; orr
fuieXovc; (m;o/-th'litV n 'lWlI &{JoVJ....h:r.tllf

, vgl. ehd. 6, 89 offWIJX0)l
lixona /-t1'/OStC; fC1'/0Slf fll/ayxa?;ffitl O(!alf• Von der lex Ioilia also
keine Spur; Dann folgt ein Feldzug, bei dem Siccius Dentatus
heimlich J!.achgestellt wh·d. Er entkommt (ebd. 42-47) und klagt
das. nächste Jahr die gewesenen Consuln als seine Verfolger an. Der
Schrecken dieser Anklagen bewegt 1) die Consulu Aternius und
Tarpeius zu der oben § 4 besprochenen Rogation über die Muleten ;
2) den angeklagten Romilius zu dem Antrag, der Forderung der
Plebejer iu Betreff der Isonomie endlich llachzugeben ehd. 50 ff.
Damit' haben also die Tribunen gesiegt.

Der Erzähler dagegen, mit dem wir es bei Livius zu thun
haben, wollt.e von diesem Siege der Tribunen Nichts er
erklärte sich die verschiedenen Angaben über den Inllalt der 1'0'

gatio l'erentilia gerade dadurch, dass die Tribunen schliesslich
bedeutend nachgegeben und ihren Antl'ag ganz anders gewandt
hätten (s. Cap. 6 § 2). Allerdings auch in dieser Erzählung
schreiten die Erfolge der Tribunen von dfll' Vermebrung ihres Col­
legiums zur lex de Aventinopublieando, von dieser zur Verur­
theilung der COllsuln bis auf einen Punkt vor, wo man ihren voll­
ständigen erwarten sollte, Dann aber bricht die Wendung
r nee haec priornm calamif;as consulum segniores novos feOflrat Gon­
sules et se damnari posse aiebant et tribunos legern ferre non
posse' unerwartet genug ein.

Während bei Dionysius gerade die jener COllsu]n
endlich die Patricier zu Nachgiebigkeit bestimmt, geben hier die
Tl'ihunen nach, weil die Festigkeit der folgenden COllsuln ihnen
die Aussicht auf einen vollen Erfolg nimmt: 'tribuni', so fährt die
Erzählung fort, r lenius agere CUtu patribus; finem t.'"Indem certami·
nUln facerent. si plebeiae leges displicerent, at illi communiter legnm
latores e! ex Jl1ebe et ex patribus, qui utrisque utilia ferrent
quaeque aequandae libertatis essent, sinerent creari. rem non
aspernabantm' patt'es, daturum neminem nisi ex patribus
aielJaut. cum de legibus conveniret, de latOl'e 'tantum discreparet
missi legati Athenas etc.'

Von allen diesem steht eben bei Dionysius das Gegentheil.
Betrachten wir diese bei Livius so· kurze und zusammellge­

drängte Erzäblung, so fehlt in ihr zunächst die ganze Figur des
Siccius Dentatus, ül}er deren Valerische Herlnmft (s. Cap. 6 § 4)
kein Zweifel sein kann, d. h. es fehlt die Verhandlung über die
rogatio agraril1 mit der RecIe des 8icc1US und die ihm bereiteten
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Nachstellungen als Gegenstand der Anklage gegen Romil~us . und
Veturius, es fehlt weiter die lex Aternia Tarpeia, deren Valerische
Quelle wir ebenfalls oben a. O. nachwiesen. Die Darstellung bei
Livius gibt uns also denjenigen Rest von Thatsachen, der bleibt,
wenn wir diejenigen Partien aus Dionysius streichen, welche un­
zweifelhaft von Valerius unmittelbar stammen. Dass Valerius­
Dionyaius diese nicht von ihm besorgten Stücke aus derselb~n

Quelle entnahm, welche wir auch sonst als Grundlage Seiner Dar­
stellung betrachten mussten, nämlich allS ist wahrschein­
lich, und wenn wir daher hier diesen Bestand von Thatsachen bei
Livitts in einer auffallend ganz annalistisch knappen Dar­
stellung finden, so ist es eben, wie schon bemerkt, zunächst das
Einfachste, für diese Thatsachen Fabius als Quelle anzunehmen,
wie wir das auch schon oben Cap. 6 § 5 gethan haben.

Das Auffallende ist nur, wie wir oben bemerkten, dass der
Zusammenhang dieses Stückes mit dem übrigen Gang der Erzählung
und äussere Kennzeichen 1 uns zwingen, Limnius als Bearbeiter
dieses Stiiokes a.nzunehml:'n und dass wir also hier den ersten Fall
finden, in welchem dieser Bearbeiter es vorzog, die kurzen ~otizen

seiner älteren Quelle, wenn er sie auch mit einigen cognomina aus·
st.affirte, doch sonst intact aufzunehmen.

Werden wir also hier zu einer solchen Annahme gedrängt,
so wird es viel wahrscheinlicher, dass nns auch Liv. 3, 6 in jenem
merkwürdigen Stück; das 'wir oben Cap. 6 § 1 besprochon t ein
wirklich altes Stück in einer gam; [i,hnlichen, verhältnissnlässig rück~

sichtsvollen Beat'heitung des Licinius vorliegt.

§ 10. Die Errich tung des Decemvirats.

Die folgenden Stücke bis zur Einsetzung des Decemvirats, die
Ernennung der Gesandten, die Beschreibung der Pest, dieVerhand­
lung unmittelbar vor der Einsetzung, so kurz sie gehalten, geben
entscllieden eine von Dionysius wesentlich verschiedene Geschichte.
Auch hier finden wir unter den Opfern der Pest 32 Priester na­
mentlich aufgefühl·t wie oben 3, 7,. während der Consul suffectus
Sp. Furius a. O. 53 unter den Todten, bei Livius überhaupt gar
nicht genannt wird. Im Jahre nach der Pest nimmt der COllsul
P. Sestius Liv. 33 zur' Rogation eine ganz andere Stellung ein
als Dion. 54. Namentlich aber fehlt bei Dionysills jede Andeutung,

1 Namentlich der Tribun C. Claudius Cicero und die weitereu
cognomina, der Gesandten.
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dass bei der Zusammensetzung des neuen Collegiums au die Auf­
nahme plebejischer Mitgliedel' gedacht sei. Die beiden Livial1ischen
Stellen sind 31: < tribnni lenillS agere cum patribus: finem tandem
certaminum facerent. si plebeiae leges displicerent, at illi commu­
niter legum latores et ex plebe et ex patribus, qui utilia
ferrent qttaeque aequandae libertatis essent sinerent creari. rem
non aspernabantur patres: laturum (Madv.) legem neminem nisi
ex patribus aiebant. cum de legibus conveniret de latore tantum
discreparet, miggi legati ete,' und 32: <a.dmiscerenturne plebei
controversia aliquamdiu fuit, postremum concessurn patribus, modo
neo lex lcilia de Aventino -aliaeque saCl'atae leges abrogarentur',
Beide feMen Dionysius, der Antrag, den App. Claudius bei ihm
im Senat stellt und der dann auch vom Vollte angenommen wird,
I t t . l' h " -~ .<.1.},;;; -~, " " ~an e eInlac : avul!at; at{(Ev'/J/at u{iXi' WVt; EllUpavEIJiaroVt; IiX 77TJr;
fJOVAijt; ~~OVGtav 8XOJrcat; ndvUtlv .wv >(cu;« 1l6J.u', ~J! lilXOl! Ot Tli
Cl " , (; fJ ,..... , :t V1' ') \ ,
'l!llurot iCUt n(!01:Ei(!OV Ot UGtMiU;, m{; ... aAII.ut; al;lxar; lluIJat; Kw::a-

AlilvGa-m, soor; llv Ob o~;m T1JXWGt rijr; ul!x1ir; K. T. A.
Es ist also weder von einer Betheiligung der Plebejer die

Rede, noch von der Anerkennung der leges sacrame, im Gegentheil
soll das Decemvirat ausdrücklich der königlichen Gewalt ge­
stellt werden, was doch gleichbedeutend mit der Aufhebung der leges
sacratae. I)agegen werden bekanntlich Dion. 10, 58 die drei letzten
Namen des zweiten Decemvirats ausdrücklich als Plebejer bezeich-

t " .'lw. ' \' '~'A' , , ~ne : llf!Or;E"TJr:pv,/Gav rU(! ;cat ovrot ll(!Or; TOV .anntov ;co"aXEtar; c1!8Xa

Tiiiv o~fton;cwv.

Die Verwirrung in diesen Nachrichten erscheint mir nusser­
ordentlich gross. Livius ausdrücklich die Betheiligung der
Plebejer, aber Dionysius bezeichnet drei Namen der zweiten Liste,
wie sie auch bei Uvius sich findet, ausdrücklich als solche. Die
Aufrechthaltung der leges sacratae bei Livius widerspricht unzwei­
felhaft der Wiederherstellung der königlichen Gewalt bei Dionysius
und wieder geht gerade Dion. 11, 25 ff. über die Herstellung der
leges sacratae, die seine Erzählung forderte, hinweg, ebenso wie
über die Herstellung des Provocationsrechtes. Beides aber findet
sich gerade bei Liv. 3, 55 ausführlich erzählt,

Nach den bisher gewonnenen Resultaten kann man schon
vermuthen, dass diese wüste Confnsion eben d-aher stammt, dass
gerade hier die Quellenbenutzung in den HInden der verschiedenen
Schriftsteller besondet'em Wechsel ausgesetzt gewesen, Und in der
That wird sich wir kommen unten darauf zurück - ein Theil
der Verwirrung schon dadurch Cl'klären, dass Livius und DionysiuB
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auch hier mit ihren Quellen wechselten, wie bei der Geschichte
der rogatio Terentilia und vorher, d. h. dass Livius vor dem
Decemvil'at Licinius, nach dessen Sturz Antias, Dionysius umgekehrt
dort Antias, hier Licinius benutzte.

Wir haben hier zunächst nur die Darstellung der Ereignisse
von der Absendung der Gesandten bis zum Anfang des zweiten
Decemvirats zu betrachten, d. h. also ein StÜck, in welchem Diony­
sius Valerius, Livius Licinius,benutzte.

Bei heiden findet sich eine Schilderung eines Pestjahres, in
der sie eben so differiren wie Liv. 3, 6 und Dion. 9, 37 f., auch
hie1' fehlt bei Dionysius die Angabe der gestorbenen Priester. Die
darauf folgende Erzählung von der Rückkehr der Gesandten und
der endlichen Einsetzung des Decemvirats bewegt sich bei Dionysius
in einer Reihe von Verhandlungen, welche mit der gewöhnlichen
Breite vorgetragen sind. '

Bei Livius bewegt sich dagegen auch hier noch die Erzäh­
lung in auffallender Kürze dem Anfang des Decemvirate zu, doch
so, dass man sie nicht als einen knappen Auszug jener Darstellung
betrachten kann. Bei Dionysius fehlt vielmehr jede Spur der
wichtigen Angabe: (admiscerenturne plebei, controversia aliquam­
diu fuit; postremo concessum patribus, modo ne l. Icilia de Aven­
tino aliaeque sll.Gratae leges abrogarent,ur' Liv. a. O. 32. Sollten
nun etwa diese Thatsachen nur Licinius angehören? oder liegt
nicht die Annahme viel näher, dass auch sie wie die vorhergehen­
den oben besprochenen kurzen Angaben a. O. 3l der Quelle
gehörten und dass sie uns hier wie jene nur durch Licinius er­
halten sind?

Wenn wir uns für die letztere Annahme entscheiden, so be­
stimmt uns dazu eine Thatsache, die unzweifelhaft fest steht und
zu deren wirklicher Erklärung in jenen Notizen uns die einzige
Handhabe wenigstens angedeutet scheint, ich meine die unzweifel­
llaft plebejischen Namen, die sich in der Decemvirnliste des zwei­
ten Amtsjahres finden 1, Die alberne Erklärung, die Dionysius
von dieser Erscheinung gibt, Appius Clandius habe sich dadurch
populär machen wollen, ist eben so nichtig wie die Behauptung
des Livius 4, 3 (s. Schwegler a. 0.), sie seien, alle Patricier ge­
wesen, einfach falsch ist. Ist es denn im grossen Zusammenhang
der Ereignisse denkbar,\) dass Plebejer zu dem höchsten Magistrat
zugelassen wurden, entweder durch Zufall oder durch die kleinliche

t 8. Nbhr. 2 p. 364 u. 8chwegler 3 p. 43.
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Intrigue eines adlichen Demagogen? Ist man nicht vielmehr' be­
rechtigt aus dem versohiedenen Charakter der einfach patricisohen
ersten und der aus beiden Ständen zusammengesetzten zweiten
Decemvirnliate eben auf eine zwischen beiden geschehene Verfas­
sungsänderung zu schliessen? Ist man das aber, so wird man
unzweifelhaft die oben citirten Worte: < admiscerenturne plebeH' etc.
eben auf die jener Veränderung und nicht auf die dem ersten
Decemvirat vorher gehende Debatte zn beziehen haben, und wei­
ter wird man annehmen müssen, dass die auf jenen Satz folgenden
Worte nicht auf das erste, sondern auf das zweite Decemvirat zu
beziehen sind.

Es kommt darauf an, unter diesem Gesichtspunkt die ganze
einschlagende Stelle bei Liviua noch einmal im Zusammenhang zu
betrachten. Sie lautet:

Jude css. C. MeneniusP. Sestius Capitolinus. neque co anno
quicquam belli externi fuit. domi. motus orti. iam redierant le­
gati cum Atticis legibus. eo intentius instabant tribuni, ut tandem
llcribendarnm legum initium fieret. placet creari decemviroll eine
provocatione et ne quis eo anno aliua magistratus esset. admisce­
renturne plebeü controversia aliquamdiu fnit. pOlltremo conceslll1m
patribus, modo ne lex IcUia de Aventino aliaeque sacratae leges
abrogarentur. Anno trecentesimo altero quam condita Roma erat,
iternm mutatur forma civitatis, a oonllulibus ad decemviroll, quem­
admodum ab regibus ante ad css. venerat, translato imperio. minus
insignis quia non diuturna. mutatio fuit. laeta enim prinoipia ma­
gistratull eius mmis luxuriavere: eo oitius lapsa res est, repeti­
tumque, duobus uti mandaretur OllS. nomen imperiumque.

,Dass die letzten Sätze von der Jahresangabe an durohaus
auf eine wirklioh neue Verfassung und nioht auf eine Gesetzge­
bungsoommission, d. h. dass sie nioht auf das erste, sondern auf
das zweite Deoemvirat sioh in ihrer ursprüngliohen Quelle bezogen,
haben Niebuhr und Sohwegler übereinstimmend angenommen 1.

1 Niebnhr II 'p. 365: 'Livius, dessen Widersprüohe daher kommen,
dass er an verschiedenen Stellen nach verschiedenen Annalisten redet,
beginnt die Erzä.hlung vom Decemvirat, indem er die damalige Verän­
derung mit dem Uebergang vom Königreioh zum Consulat vergleicht
wo das Versehen nioht in Betraoht kommt, dass er erst unter dem fol­
genden Jahr von dem hä.tte reden saUen, was das Consulat ersetzte'.
Schwegler 2 p. 9: 'Livius bezeichnet die Errichtung desselben als förm­
liche Verfassungsänderung und stellt diese dem Uebergang des König­
thums aufs Consulat zur Seite. - Allein es fragt sich, ob Livius die

Mus. f. Phllol.N. F. XXV. 8
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Eeide neh:inen daher auch an, dass Livius nnbewusst diese SteUe
in einem unrichtigen Zusammenhang gibt.

Nun ergibt aber unsere bisherige Untersucbung,dass diese
Stelle ein längeres Stüok einer auffaUend knappen Erzählung
scbliesst. Mögen wir dasselbe von Liv.· a. O. 30 <tricesimo sexto
anno a primis tribunis pt' an oder vom Anfang des 32. Cap. an
rechnen, immer werden wir auf (lie Annahme geführt, dass. hier
ein Fabisches Stück, allerdings den Zusätzen und den zum
Theil gewaltsamen Veränderungen des Licinius, immer aber in
seiner annähernd ursprünglichen FOl'm vorliegt.

Dieses Fahische Stück war, so zu sagen, das Ende zu jenem
Anfang, der uns Liv. 3, 9 ebenfalls aus Fabius und ebenfalls in
Licinischer Eearbeitung enthalten ist. Wenn dort als Zweck der
l'ogatio Terentilia eine Neuordnnng der consnlarischen Gewalt im
Interesse der Plebs angegeben wurde 1, so enthielt diese letzte
Partie unzweifelhaft Verbandlungen über die Eetheiligung der Ple­
bejer an einer neuen Magistratur, d. h. gerade das, was dort schou
in Aussicht genommen ward und ebenso unzweifelhaft die Angabe
über eine geschehene Neuordnung des höchsten Magistrats.

Dass dieser neue Magistrat, der eingerichtet um den An­
sprüchen der Plebs gerecht zu werden erst das zweite Decemvirat
war, ergeben die zum Theil plebejisohen Namen seiner Mitglieder 2.

Die von nns oben a.usgeschriebene Stelle gab also, unserer
Vermuthung nach, in ihrer Ul'spriinglichen nicht eorrumpirten Fas­
sung die Gesohiohte des ganzen Deoemvirats bis zum Sturz der
Deoemvirn. In ihrer ursprüngliohen Fassung entllielteu die Worte:
<placet creari deoemviros et ne quis eo aUl10 aliua magistratus
esset' die Einsetzung des ersten, die Worte: <Anno trecentesimo
altero iterum mutatur forma oivitatis' die Einsetzung des zwei­

.teu Decemvirats. Dazwisohen stand eine gewiss ebenfalls kurze
Angabe über die Arbeiten des ersten Decemvirats, namentlich über
die. Betheiligung der Plebs an und die Stellung derselben gegen­
über dem neu zu errichtenden Magistrat. Die Spuren derselben
haben wir jetzt nur in den Worten, die zum Theil das Gegentheil

fraglichen Worte mit diesem niedergesohrieben hat; er hat
sie wahrsoheinlich einem älteren, noch besser unterrichteten Annalisten
entnommen' .

1 ut Vviri legibus de imperio consulari scribendis.
2 s. Schwegler III p. 12.
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von dem sagen, was sie bei Fabius, unserer Meinung naoh,gesagt
haben, dass nämlioh keine Plebejer zugezogen werden sollten.

Wir gestehen zu, dass diese Ansioht von der betreffenden
Stelle, gewagt ersoheinen muss. Gibt man aber zn - und das
soheint 'uns unzweifelhaft - dass wir es hier mit Lioinius oder
jedenfalls derjenigen Erzählung zu thun .haben, die bei Dion.
V-IX und bel Livius von 3, 6 an uns erhalten ist, so komintes
nur darauf an, naohzuweisen, dass deren Redaotionsweise hier
gerade besonders sohlagend hervortritt.

Die oharakteristischen Züge jenes Erzählers waren:
a) die Benutzung und Verschmelzung einer älteren und jün­

geren Quelle.
b) die vollkommen freie Behandlung der chronologisohen An­

ordnung.
Gerade die letztere trat am frappantesten in der Geschichte

des Valerius Poplicola, die erstere an verschiedenen Stellen, bei
der ersten Secession, der Coriolansage, dem dritten Consulat des
Q. Fabius, der ganzen Vorgeschichte des Deoemvirats hervor.

Ich gebe zu, dass dabei nur etwa Liv. 3, 31 eine solche Ge­
waltsamkeit der Behandlung hervortrat 1, wie jetzt hier in dem
Fall vorliegt, dass wir annehmen, er habe die Fabische Geschichte
des Decemvirats in der angegebenen Weise corrigirt und vor den
Antritt der ersten Deoemvirn gerüokt, um, naohdem er sie so be­
seitigt, eine ausführlichere Darstellung au der Haud der jüngeren
Quelle zu geben.

Aber zur Erklärung kommt hier wohl zweierlei in Betraoht.
a) konnte möglicher Weise gerade jener Charakter der Fa­

biustexte, über welchen Liv. 2,21 so bitter klagte 2, Missver­
ständnisse möglioh maohen.

b) aber kam es dem Erzähler, wie er uns dann in der Ge­
schichte des ersten und namentlioh des zweiten Decemvirats ent­
gegentritt, vor allem darauf an, diese ganze Periode als die eines
zügellosen und verderbten, aber keineswegs eines halb plebejischen
Regiments hinzustellen.

Es ist wohl zu beachten, dass dieser Erzähler nicht die Notiz
Dion. 10, 58 über die plebejischen Mitglieder des zweiten Decem­
virats S hat. An die Stelle dieser Darstellung tritt vielmehr eine

1 s. oben § 9.
2 B. oben Cap. 3 § 1.
a be Je u;;v JfJfWil"WV K. Ilovr{).J,.tot; - 7lf!olfd~tp~"IJl1lXV rar( "al
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Geschichte der Wahl, in der Thatsachen und Ausdrücke entschie­
den absichtlich den Wahlgeschichten der Sullanischen Zeit entnommen
sind 1. Dadurch tritt vor Allem die Spaltung innerhalb der Aristo­
kratie in den Vordergrund, und damit stimmt es, dass dieser Er­
zähler im l'lWeiten Decemvirat selbst, wo ihm auch Dionysius wie­
der folgt, die jüngeren Patricier .(pahricii iuvenes, iuventus nobi1is
Liv. a. O. 37) als Verbündete der Gewaltherrn schildert. Eine
solche Schilderung eines wüsten Adelsregiments, von dem sich die
wahrhaft aristokratische Partei zurückl'log, lag einem Politiker wie
Licinius Macer unzweifelhaft nahe genug. 'Wir haben schon oben
darauf hingewiesen, dass er die Geschichte der ersten Oonsulate
nur zu dem Zweck so gewaltsam verschob, um die Parallele zwi.;.
schen der Vertreibung der Könige und dem Sturz der Decemvirn
möglichst frappant zu machen. Dieser absichtliche Parallelhmms
der beiden Revolutionen zeigt, welches Gewicht er gerade auf diese
Partien legte und die eben angeführten Züge seiner Schilderung
des Decemvirats bezeichnen noch klarer den Zweck, den eben diese
Ausführungen hatten: die dritte Analogie zur Tarquinischen und
O1audischen Tyrannis bildete ihm die Sullanische.

Wesentlich aus diesem Gesichtspunkt ist eben auch die leben­
dige Schilderung einer rücksichtslosen und raubsüchtigen Rechts­
pflege zu erklären, welche Niebuhr schon als übertrieben bezeich­
nete 11. Die Schlussworte der merkwürdigen Stelle klingen wie eine

O~Ot ne6. 'Tau Anntav, 'to).tX'te{a. ~VEna nuv a1/POTtHWV, atlMO''tO''fOr;, Su
atncuov tun pliir; &qxij. nara n«VTwv lmoanxvvplv1Jr; Elvat Tl- nal, TOU
rY~pov pEI!f}' iv cdrrfi.

1 Die Collegen übertragen Appius den Vorsitz bei der Wab! 'ne
semet ipse creare posset - ille enimvero, quod bene vertat habiturum
Be comitia profeasus impedimentum pro occaaione arripuit, de ie ct is­
que per coitiouem duobus Quinctiis et patruo !lUO C. Claudio
cou!ltantissimo viro in optimatum causa - nequaquam splendore
vitae pare!l decemviro!l creat, se inprimis, quod haud !lecus factum im­
probabant boni, quam Demo facere ausurum crediderat'.

2 < Alles da!l mag einigen Grund haben, aber höchst übertrieben
dürfte jene Erzähltmg doch !lein' Nbhr. 2 p. 381t Ea heiast Liv. B, B7:
patriciis iuvenibus saepserant latera. eorum catervae tribunalia obaede­
runt. hi ferre agere plebem plebisque res, cum fortuna, qua quidquid
cupitum foret, potentioris esaet. et iam ne tergo quidem abstinebatur,
virgis caedi alü aecud subici et ne gratuita crudelitas esset, bonorum
donatio sequi domini Bupplicium. hac mercede iuvelltus
nobilis corrupta non ,modo non ire obviam iniuriae sed
dropalam licentiam Buam malle quam omnium libertatem.
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unmittelbare Mahnung an die aristokratisohe Jugend der Sullani·
schen Prosoriptionslileit.

Hält man diese Thatsachen im Auge, so begreift mau, dass
die Theilnahme plebejischer Mitglieder an dieser Gewaltherrsohaft
die Wucht der ganzen Schilderung wesentlich abgesohwäoht hätte.
Wir erklären \Ws geräde durch diese Betra~htung, wesshalb ein
soloher Erzähler geneigt war, die Thatsaohen, dass man tiber die
Aufnahme der Plebs verhandelt und dass man wirklich ins zweite
Decemvirat dereu aufgenommen, nicht etwa, wie die Erzählung
Dion. 10, 58 ,es thut, abzuschwächen, sondern vollständig in ihr
Gegentheil lilU' verwandeln, wie es LiV'. 3, 32 geschehen.

Endlioh aber: nur wer die plebejischen Decemvirn so voll·
ständig strich, wie dies bei diesem Erzähler vorliegt, konnte das
Verbot des Oonnubiums als eine Neuerung des zweiten Decemvirats
betrachten, wie es Dion. 10, 60 und Liv. 4, 4, vorliegt, d. h. an
Stellen, die unlilweifelhaft aus Liciniacher Quelle stammen.

In dem Vorstehenden haben wir die Untersuchung schon zum
Theil in die Geschichte des el'sten und zweiten Decemviratll hin·
tiberlenken müssen.

Vom Anfang des ersten an folgte die Liciniache Erzählung
Liv. 3, 33, nachdem sie die ältere Quelle in der angeführten Weise
benutlilt, der jüngeren, welche uns bei Dionysius vorliegt.

Vergleichen wir diese Darstellung mit der des'Dionys 10, 37ff.,
so schliesst sie sich derselben entschieden an. Der Wechsel der
rililiterlichen Gewa.lt und der Fasces wird bei heiden gleichmässig
geschildert, nur dass Dionysius die sorgfaltige Rechtspflege der
Deceinvim noch ausführlicher hervorhebt. Es muss dahingestellt
bleiben, ob nicht die ausführliche Betrachtung des Dionysius und
das eilllileine Beispiel, was Livius anführt, eben aus der gemeinsa·
men Quelle stammte,

Bea.chtenswer~h aber ist der Umstand, dass bei Dionysiull
jene Anschauung fehlt, die als anerkannte Spur einer älteren Quelle
sich in Livius Worten findet: regimen totius magistratus penes
Appium erat favore plebis. adeoque novum sibi ingenh,lm
induerat, ut publicola repente omnisque aurae popularis
ca.ptator evaderet pro truci saevoque insecutore plebis 1. Dass
hier die Vorstellung auftaucht, dass der Decemvir schon im Ver·

1 Schwegler 2 p. 569 ff. weist auf zwei entsprechende Stellen Liv.
3, 35 u. 4, 48 hin, VOn welchen mir übrigens die erstere ohne Bedeutung
scheint.
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latlf der friiheren Erzählung als ein entschiedener Feind der Plebs
hervorgetreten, ist wiederholeIltlieh bemerkt und geschlossen, dass
eine solche Erzählung den Decemvir uud seinen Vater eben für
eine Person nahm.

Cap. 7. Die beiden Erzählungen vom zweiten Decemvirat
bis zur Einsetzung der Censur.

§ 1. Das zweite Decemvirat.

Nach den äusseren Indiciel1, welche wir fii.r die Benutzung
der jüngsten Quelle aufstellten, haben Livius und Dionysius dieselbe
für die Geschichte des zweiten Decemvirats benutzt, wir finden bei
beiden hier die cognomina und eine Angabe über den Anfang des
Amtsjahres. Noch bei der Liste des neuen Magistrats 10, 58
fehlen Dionysius die cognomina, welche Liv. 3, 35 gibt, für den
Amtsantritt aber geben beide Dion. 10, 59 und Liv. 3, 36 die
Iden des Mai als damals gebräuchlichen Termin an. Und nun
finden sich auch bei Dionysius die cognomina: L. Yalerius Potitus,
Q. Fabius Vibulanus 11, 5 M. Horatius Barbatus ebd. 6 L. Quin­
ctius Cincinnatus, T. Quinctius Capitolinus ebd. 15.

Den Charakter der Erzählung, in welche wir so bei beiden
eintreten, haben wir schon im vorhergehenden § hervorgehoben.
Ihr Grundgedanke ist der, dass die Decemvirn durch einen uner­
hörten Missbrauch der richterlichen Gewalt die Mittel gefunden,
die jüngeren Patricier 1 fur sich zn gewinnen und dass der ältere
und würdigere Theil des Adels dadurch ihnen entfremdet sich auf
das Land zurückgezogen habe.

Gerade die ausführliche Schilderung dieser Zustände scheint
Dionysius bewogen zu haben, hier diejenige Quelle zu wählen,
welcher er folgt, sagt er doch 11, 1 a. E.: nO~~(J0fw~ 08 7:0V nB(!i
airr61v AOYOV, ovx ano 7:61V r:BABVTaUOIl a(!~&fcBVOC;, &, OOXBt: wt:e; nOAAotc;

at7:ta r8Vs(J:ta~ f~6va T~C; liAev:tc(!tar;, ASYW or 7:6111 nB(!i 7lijv na(!:tsvov
c 0.1 'A I ..l' , '''a...~ ," ,afW/?17TJvbJ!rWV nnu,o u~a TOV8{JW7:a' n/?oUVTxTj ra(! aV17TJ rli xat

'tliMvmta rijc; O{JY~ n'iiv OTjfWJ:61V ah:ta, fW(!twv 7:WV aAAWV n(!oTjYTjl1a­
flSVW)I' tIM' ?up' (~V ~/?~aro n(J61J:oll ~ nGAte; {]no rijc; OexU(Jxtar; vf1(Jt­

f;liu:tat, 7:aVTa n(!61J:Ov 8(J((j x. 7:. A.

1 Liv. 3,37: patriciis iuvenibus saepserunt latera- iuventus nobi­
Hs. Dion. )1, 2: 7:0;:. ,'t~C((lurarol' 7:WV 11{WV, oU. EtxoV l!xal17:0l. nEC!~ av­
7:ov. x. 7:. 1..



und Dionyaiua Halicarmtssenais V, I-XI, 1}5. 119

Diese Stelle, die man sonst vielleicht nur als eine Erlcl.äl'ung
gegenüber· der mündlichen Ueberlieferung fassen könnte,
scheint mir naoh unserer vorhergehenden Betrachtung unzweifel­
haft auch auf die schriftlichen Quellen bezogen werden zu müssen,
in welchen er die ihm so wichtige Schilderung der betreffenden
Vorfälle nicht fand und welche er bisher eben benutzt hatte. Er
deutet also hier den Grund an, welcher ihn zu seinem Quellen­
wechsel bewog.

.Lässt man aber diese Vermuthung gelten, so dürfen wir
weiter folgern, dass die ganze Geschichte dieses Decemvirats bis
zum Process der Virginia in den älteren Quellen fehlte und dass
diese weder in einer nngesetzlichen Prolongation ihrer Gewalt, noch
in ihren sonstigen Uebergriffen, sondern allein in der zügellosen
Leidenschaft des Olaudius die Ursache der folgenden Revolution sahen.

Und hier tritt nun die Wichtigkeit, welche die Geschichte
des Decemvirats iu der jüngsten Quelle des Livius und Dionysiua
hatte (s.oben O. 2 § 4), besonders klar hervor. Auf diese Stelle
concelltrirte sich gewissermassen ein oder das Hauptinteresse dieses
Verfassers. Er zuerst schilderte hier App. Olaudius und seinen
Collagen als Männer, die, zur Ordnung des Staats berufen, nachdem
sie dieselbe aufgerichtet, in fluchwürdiger Herrschsucht Recht und

. Gericht missbrauchten, um an der Spitze einer hab- und genuss­
süchtigen Adelspartei jede Ordnung und Sitte mit Füssen zu treten.
Die absichtliche Parallele mit der Stellung und Haltung der Sullani­
Mhen Nobilität scheint, wie wir· schon oben erwähnten, auf der
Hand zn die andere mit der Herrschaft und dem Sturz der
Tarquinier ward von dem Yan. absichtlich und durch eigenmächtige
Ordnung der Facta (s. oben O. 2 a. 0.) möglichst nahe gerückt,
so dass in einer solchen Darstellung jedenfalls dem Zeitgenossen
dos Licinius Macer SnUas Herrschaft als eine Wiederholung des
letzten Decemvirats, als die dritte königliche Tyrannis erscheinen
mnsste, gegen welche die Freiheit des Römischen Volkes zu ver­
theidigen war.

Von diesem Gesichtsptmkte aus erklärt sich dann aber auch
die auffallende Breite der Darstellung, auf welche. wir zurück­
schliessen müssen, weun wir neben der grossen nnd mannigfaltigen
Uebereinstimmung die Differenzen der beiden Erzählungen betrachten.

So sehr hier die Darstellung unserer beiden Historiker an
Ausführlichkeit wächst, um vieles breiter noch mnsste jene sein,
welcher sie folgten und der sie bisweilen dieselben, bisweilen ver­
schiedene Thatsachen entlehnten.
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Von den Senatsdebatten des dritten Jahres Liv. 3, 39ff. und
Dion. 11, 4 ff. hat schon Niebuhl' bemerkt, dass sie C demselben
Annalisten' nacherzählt sind, wie wir auch schpn obenO. 2 § 4
hervorhoben, die kriegsgeschichtlichen Data Liv. a. O. 41 f. und
Dion. a. O. 23 entsprechen sich ebenfalls. Und über die folgende
Geschichte des Siccius und der Virginia dürften wir ebenso kurz
hinweggehen, wäre nicht die scheinbar verschiedene Darstellung
des C frühesten im Detail beschriebenen Oivilprocesses' so häufig
der Gegenstand juristischer und historischer Untersuchungen ge­
wesen, zuletzt noch bei Schwegler B. 30, 5. Man hat in der Dar­
stellung des Livius beim Anfang des Processes die Abwesenheit
eines Vindex als eine besondere Schwierigkeit aufgefasst, die bei
Dionys, wo Tcilius und Numitorius von Anfang gegenwärtig sind,
wegfällt. Die einfachste Erklärung ist unzweifelhaft die, dass Li­
vius nur durch eine Leichtfertigkeit in der Erzählung, ohne an die
Erfordernisse des Legisactionenprocesses' zu, denken, Oheim und
Bräutigam seiner HeIdin, die in seiner Quelle, wie bei Dionysius
rechtzeitig da waren, nachkommen liess. Dass diese Erklärung
abel' auch die berechtigtste ist, ergibt eine genauere Betrachtung
jener Senatsdebatte ganz unzweifelhaft.

Hier hatten beide Erzähler dieselbe Darstellung vor sich,
der sie beide folgten,

Die ersten Sprecher sind bei beiden dieselben, L. Valerius
Potitus, M. Horatius Barbatus, Liv, a. O. 39 und Dion. a. O. 4 f.
Einzelne frappante Wendungen, selbst des Horatius z. B., C decem
Tarquinios apellantem, admonentemque Valeriis et Horatiis ducibus
pulsos reges' finden sich auch bei Dionysius, ·dw Ta(p'~lIWV EK1;i:VOV
b'OVOflliVO~ - n07:lif!ovvflWV E;liArAvf)r;v EK ..~c; &avotac;, ön, C1w~ovrm

flSV 0" OVUAEQlwv r1norovo~ rwv E;EAuC1avrwv z~v 7:VQavv[Ou, Mtn8ra~

OE &aooxn 7:ijc; 'OQunwv OlKtUC; K. r. A. Nur fehlt die Anrede, in
der sich Valerius an Q. Fabius Vibulal1us wendet und die Bemer­
kung über dessen Stillschweigen, die Dionysius hat, bei Livius. Es
fehlt auch hei ihm die ganze Verhandlung Dion. a. O. 6-15 bis
zur zweiten Rede des C. Olaudius, deren Schlussantrag er dann
allerdings 40 gibt. Aus der folgenden Verhandlung .der zum Theil
assentirenden Consularen gibt Dion. 16 a. E. drei Namen, Livius da­
gegen noch einen anderen Antrag C quae patricios coire ad interregem
prodendum iubebat'. Man sieht also, dass in jenem ersten Thei!
Livius, hier aber beide es gerathell fanden, ihre Quelle zu km'zen,
von deren breiter Ausführlichkeit wir dabei erst die rechte Vor­
stellung bekommen. Dann ha.ben heide die Rede des L. Oornelius
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Maluginensis, der die Majorität, bei Livius die iuniores patrum
zustimmen. Hierauf kommt bei Liv. 41 die lebhafte und heftige
altercatio, bei der es sogar zu Thätliohkeiten kommt und die mit
den Daten sohUesst: <faotaque per Cornelium Valerio dioendi gra­
tia quae vellet, oum libertas non ultra vooem exeessisset, Xviri
propositum tenuere' .und naoh einer Motivirnng dieser Thatsaohe
< silentio patrum edioitur dileotus'. Bei Dionysius dagegen geht
die Rede des Valerius voran, dann folgt ein lleftigel' Wortstreit
ftEd noA.;l~ qJtAOu,ftlur; "ai ,,~avr%, nMh welohem App. Claudius
das senatus oonsultum ii}:ler den zu haltenden Dilectus, wie er es
wünsoht und die relative Maj0rität es angenommen, vom Scriba
vorlesen lässt.

Man sieht, es war ein breit angelegtes und ausgeführtes Ge­
mälde einer leidensohaftlichen Debatte, bei dessen Copirung oder
Naohbildnng bald der eine, bald der andere unserer Autoren aus­
liess nnd umstellte, wie es ibm am besten sohien. Und nioht an­
ders haben sie es mit der Gesohiohte des Siccius gemacht, die
Livius kurz und gesohmaokvoll zusammenzog, Dionysius wahrschein­
lich in der ganzen Breite des Originals gab, nioht anders mit dem
Prooess der Virginia und dem daran sich knüpfenden Drama bis
zum Sturz der Gewaltherrschaft.

Es verlohnt sich wirklioh nioht, hier weiter ins Detail zu
gehen.

Nur auf zweierlei will ioh aufmerksam maohen. Uebel' den
Inhalt der 12 Tafeln find.et sich nur Dion. 10, 60 die Angabe
vom Verbot des Connubiums zwischen den beiden Ständen. Da
es in der unzweifelhaft Licinianischen Stelle, Liv. 4, 4- ebenfalls so
erwähnt wird, so gehörte es hier zur ursprünglichen Darstellung,
Livius liess es nur aus.

Die zweite Bemerkung ist folgende: Wir wissen, dalls Va­
lerius und Horatius in anderen Da.rstellungen keineswegs die her­
vorragende Stelle von Anfang an einnahmen, wie hier. Als Ge­
sandte des Senats an die Aufständisohen werden Ascon. aCf Oorn.
p. 77 nur die drei genannt, die Liv. 3, 50 unverriohteter Sache
zurückkehren lässt, nicht Valerius und Roratius. Wir haben also
hier gewiss wieder einen jener Fälle, in denen die uns längst .be­
kannte Metbode des Licinius die ältere und jüngere Angabe so in
Eins versohmolz, wie sie bei Livius sioh finden. Dieses bedeut­
same nnd wuchtige Auftreten der beiden Befreier wird bei Dion.
a. O. 22 durch die von ihnen für den drohenden Aufstand ge­
troffenen Vorbereitungen erklärt, die Livius überging, so dass n3-
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mentlich die Scene auf dem Forum Liv. a. O. 49 noch tumultuaa:i­
scher, aber auch weniger motivirt als bei D~onysius erscheint.

Im Ganzen aber ergibt gerade hier die Vergleichung ·beider,
dll-sS es allerdings der Darstellung ihres Originals trotz aller Breite
nicht an Lebhaftigkeit und Energie fehlte.

Dann aber ergibt sich aus dem Vorhergehenden eine für un­
sere ganze Betrachtung sehr wesentliche Wahrnehmung.

Sowohl Livius als Dionysius haben sich dieser ausführlicheren
Darstellung gegenüber mit jener riicksichts- ja gewissenlosen Un­
befangenheit bewegt, welche, wie Nissen über Appian Unters. O. 6
§ 4 bemerkte, 'die Ueberarbeiter des Alterthums kennzeichnet: eine
Gleichgiiltigkeit, der eS auf eine Hand voll Thats!tchen überhaupt
nicht ankommt'. Wir müssen annehmen, dass ein Mann wie Li­
cinius Macer in einer Erzählung wie die vorliegende das Bild einer
Senatsdebatte in vollkommener Oorrectheit und Lebenswahrheit­
vorznführen gesucht hatte. Es kam dazn, dass er hier nicht zwei
verschiedene Quellen, wie sonst, zu verklittern hatte, er war wahr­
scheinlich eben an gar keine gebnnden und arbeitete also freier
Hand nur nach der Richtschnur seiner politischen Geschäftserfah­
rnng 1. Und wie heillos haben nun beide unsere Gewährsmänner
dieses doch für sie so anziehende Bild verschoben und zerstückt I

War das Original entworfen und ausgeführt von der leiden­
schaftlichen Hand eines praktischen Staatsmannes, so scheint na­
mentlich die Livianische Oopie auf politische Leser kaum mehr
berechnet und nur ausgeführt nach den Regeln einer naiven, in
sich behaglichen Erzählungslust !

§ 2. Die leges Valeriae Horatiae nach Liv. 3,55.

Nach dem Antritt der Oonsuln erzählen beide Historiker zu­
nächst, durch welche Gesetze die Vel'fassung der Republik wieder
hergestellt, zum Theil neu befestigt sei. Dionys Darstellung ist
aussel'ordentlich kurz: AtiVnw<; OvaUf!UJ<; IIottror; "al Mdp"o<; ()f!d­
'Ztor;Bapfl&ro<;, am:ol 7:8 0"lfwuxol -.ar; rpVcJsu; 8117:8<; xat nae,). ..wv
neor6vwv 7:av1Jf}v otaOsOEYft8110t· 7:'Ij1l nOAt7:8lav V6fWV<; 6xV(!((Jaav lv
6"xA'TJalau; Aoxl7:tat - ~uov<; 7:8 ttva<;, oil<; OV oJOfJ.at y(!(ÜPliW "tU

1 Eben auf Grund dieser Betrachtung darf man die VOn Becker
Handb. n, 2 p.437 gegen Dion. 11,21 geäusserten Bedenken wohl nicht
gelten lassen. Im Gegentheil hat diese Darstellung aus einer solchen
Quelle genug Gewicht, um die von Varro Gell. 14,7 geäusserte Ansicht
bedeutend zu unterstützen.
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WI' 'XSAeOovru w~ tJnb wv o~p.ov n;8:svrur; EI' 'tl'Xtr; rpVlrnKl'Xtr;~)cA:

v6p.ovr; /J.nacJt 'Xlf;;lJihxt 'Pwp.. Eg rlJOV r;~v al!1;~v Exovmr; o{mXfLW, TOrr;
iv mtr; loXlnfJf/v exx'hJr1lmq, 'fSfh}UOP.8VOtq,· 7:tftw(tlru 08 7I:(tousxlJtJlr;o r;o~

'Xu;ruJ..:oovuw .~ 1ta(!aßalvovuw r;ov v6ftOV,iu,v &MiJo'tv, 8'avawr; Kat o~­

p.sVCitpfiy; oV(Jlar;' o~ Ö v6fLOr; i'§SßaM ~.&,trptßrWfufJtr; ..wv nar:(tt­
'Xlwv, ~ $n:OLOVvI:O 7I:(tor; wvq, OT/fWnXOVr; nfl6rr;qov, OV'X &~WVllrr;q, 'fl)tr;

1Jn' h6lvwll rsftetUt '/IOftOtr; 1tlit:Jrxqxilv 'X. T. 1.
Es kann kein Zweifel Bein, dass diese Stelle entschieden

stimmt zu den AusfÜhrungen der Patricier, welche bei Dionysius
im Anfang und im ganzen Verlauf des lOten Buohes den Roga­
tionen der Tribunen entgegen gestellt wurden. Wir sahen gerade
in diesen AusfÜhrungen Cap. {} § 6 eineu Zug der Dionysisohen
Erzählung, welcher sie und ihr Original, die Erzählung des Va­
lerius, von der bei Livius erkennbaren älteren Quelle untersohied.

Viel beachtenswerther aber erscheint daneben, dass Dionysius
ausser diesem' einen Gesetz alle übrigen, die sich bei Livius er­
wähnt finden, nur ganz allgemein und oberfläcblich berührt. Für
die Beurtheilung der Dionysischen Erzählung hat diese ThatBache
offenbar eine grosse Bedeutung. Wie kommt dieser Erzähler,
der gerade die innere Entwickelung der Römischen Verfassung zu
seiner Lieblingsaufgabe macht, dazu, hier bei einer der bedeutend­
sten Katastrophen derselben eine ganze Reihe· merkwürdiger und
wichtiger Gesetze so obenhin nur anzudeuten? Diese auffallende
Flüchtigkeit erklärt sich am natürliobsten, wenn wir auoh. in die~

sem Zng nur eine Spur jener früheren Quelle des lOten Buohes
finden.

Ich meine BO: die dort von Dionysius gegebene Darstellung
sah im Deoemvirat von Anfang an nur eine Dictatur legibus de
iure private ferendisd. h. einen ausserordentlichen nur zur Abfassnng
eines Landrechtes auf Zeit eingesetzten Magistrat.

Wie wir eben im vorigen § annehmen mussten, vollführte
dieser Magistrat auch nach jener QueUe seine Aufgabe gewissen­
haft, obne andere verfassungswidrige Uebergriffe, als dass er eben
nachdem seine Aufgabe gelöst nicht abdicirte und dass App. Clau~

dius sich zu der berüchtigten Gewaltthat hinreissen liess. Die
darauf folgende Revolution konnte für eine solche Auffassung kein
anderes Resultat haben, als dass die Dictatoren zur Abdication ge~

zwungen und d!\nn der oder die Verbrecher zur Verantwortung
gezogen wurden. Von einer RestauratiOIi der Verfassung, von
neuen grundlegenden Verträgen konnte kaum die Rede sein.

Anders lag die ganze Verwickelung nach der von uns wie~
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derholt charakteneirten älteren Darstellung: war das Decemvirat
der heiden Ständen gemeinsame Magistrat einer neuen Verfassung,
80 bedurfte es allerdings, auch wenn nur die Gewaltthat des Ap­
piue die Revolution herbeigeführt, eines vollständigen Umsturzes
des jungen patricisch-plebejischen Magistrats, der wirklichen Re­
stauration der alten Magistrate und wo möglich neuer Garantien.

Das Verhältniss der Quellen war daher, meiner Vermnthung
nach, hier folgendes.

ValeriUH fand in der .älteren Quelle hier eine Reihe von Ge­
setzen verzeichnet, die für seine Auffassung der Revolution gar
nicht die Bedeutung hatten, welche ihr der ältere Erzähler geben
musste und gegeben hatte. Er nahm nur eins wörtlich in seine
Darstellung auf, nämlich dasjenige, das für seine ganze staats­
rechtliche Motivirung des nächstvorhergehenden Ständekampfes
und diesen selbet den Abschluss bildete, vielleicht überhaupt ihm
selbet als Erzähler allein den Anlass gegeben hatte. Dieses Her­
vorheben nur der einen Rogation fallt bei Dionysiue nur desshalb
auf, weil er eben vom zweiten Decemvirat an ValeriuB verliess und
der jüngeren Erzählung bis hierher folgte.

Bei Livius finden wir nun unzweifelhaft aUSBer derjenigen
lex, die auch Dionysius auführt, auch die Canderen Gesetze, die
er nicht namentlich erwähnen will'.

Wir bemerken zunächst, dass er bei jener ersten lex < ut
quod tributim lex iussiBset populum teneret' als Motiv anführt,
Ceum velut in controverso iure eSBet, tenerenturne patres plebis
scitis' und als Resultat Cqua lege tribunicüB rogationibus telum
acerrimum datum est'. Diese Anschauung entspricht den Betl'ach­
tungen bei Dionysius, welche wir auf Valenus zurückführten,

Es folgt die Herstellung der Provocation und die vielbe­
sprochene lex: Cut qui tribums pIebis aedilibus iudicibus decemvi­
ris nocIDsset eius caput Iovi sacrum esset' etc. An diese schliessen
sich Erörterungen an, die für die Beurtbeilung der ganzen Stelle
sehr beachtenswerth erscheinen. Es wird gegen die Ansicht pole­
misirt, dass dieBe lex I) überhaupt die betreffenden Magistrate
sacrosanct mache und dagegen mit Bezugnahme auf die interpreteIl
iuris urgirt Ctribunos vetere illreiurl.l.ndo plebis, cum primum eam
potestatem creavit, sacrosanctos , 2) dass sie sich auf die Oon­
suln beziehe, die damals iudices genannt seien, das, heisst es, sei
eine falsche Cinterpretatio, quod ÜS temporibuB nondum consulem
iudicem, sed praetorem apellari moris fuent'.

Es mUHS zunächst bei dem ersten Einwand auffallen, dass
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Livius selbst bei der Einsetzung des Tribunats 2, 33, wie wir
oben Cap. 8 § 4: hervorhoben, jenes iusiurandum plebis gar nicht
erwähnt, dass es aber Dion. 6,39, der dort derselben Quelle wie
hier Livius folgt, in der ausführlichsten und ausdrücklichsten Weise
besprochen wrrd.

Wäre es nicht ein eigenthürillicbea Zusammentreffen, wenn
die hier citrrten interpretes iuris gerade dieselbe oder einer der­
jenigen verwandte Quelle benutzt hätten, der Dionyaius dort, Li­
viua hier folgte? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass derselbe
Erzähler, dem Dionysius 6, 89 den < alten Eid' und Livius hier
den Sturz der Decemvirn nacherzählt hatte, hier auch die bei Li­
vius vorliegenden staatsrechtlichen Ausführungen gab um was zu
widerlegen?

Unzweifelhaft die Ansicht, dass die 1. Horatia die eigentliche
Grundlage der sacrosancta potestas nicht allein des Tribunats, son­
dern auch des Consulats sei.

Wenn wrr darnach das hier bei Livius gegebene Räsonnement
nicht ihm, sondern seiner Quelle zuschreiben, so ergibt sich daraus
wieder die andere Wahrscheinlichkeit, dass sie zu ihrer Polemik
durch die Darstellung ihrer Quellen veranlasst wurde. Konnte
aber, wie wir eben auszuführen versuchten, ihr Valerius - Dion.
n, 45 dazu keine Veranlassung geben, so bleibt nach unseren
bisherigen Ausführungen zunächst nur die ältere Quelle übrig, der
Liv. 2, 33 gefolgt war.

Damit aber gelangen wir zU der Annahme, dass jene ältere
Erzählung, die in dem Decemvirat eine neue Verfassung für beide
Stände und in der zweiten Secesmon die Herstellung der alten
Verfassung sah, zugleich in dieser 1. Horatia die eigentliohc Grund- .
lage für die sacrosancta potestas nicht allein des Tribunats, son­
dern auch des Consulats erkannte.

Eine solche Annahme empfiehlt sich uns auch.desshalb, weil
wir bei ihr wieder genau dasselbe Verfahren constatirt hätten, das
UUll auch sonst in allen Stücken der jüngsten Quelle begegnet, die
Verschmelzung der beiden ihr vorliegenden Erzählungen: sie be­
ginnt mit der Benutzung des Valerius nnd seiner Ausführungen,
nimmt dann aber auch die Angaben der älteren Quelle aUf, welche
jener bedächtig nur obenhin berührt hatte, nur dass sie eben für
die BerichtigtUlg der hier auftretenden Ansichten sich auf ihre
eigene frühere Darstellung beruft.
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§ 3. Von den leges Valeriae Horatiae bis zur
Einsetzung d~r Censur. .

Die letzten Abschnitte, in welchen uns Dionysius Erzählung
mit immer zunehmenden Lücken bis zu dem' Jahr' der Einführung
der Censur erhalten ist, zeigen mit zwei Ausnahmen eine grosse
Uebereinstimmung mit Livius.

Die Kriegsgeschichte der Consuln Horatius und Yalerius ist
Liv. 3, 60-63 ausführlicher erzählt, die Reden des Feldherrn
und manches andere Detail fehlt bei Dion. 11, 47 ff., aber seine
Angaben stimmen sonst ganz, z. B. die besondere Bravour der
equites unter Horatius 48 mit Liv. 62, die Opposition des C.
Claudius gegen den Triumph der Consuln, die Angabe, dass dieser
der erste vom Volk gegen den Willen des Senats bewilligte sei, Liv.
63, Dion. 50. Cognomina fehlen hier bei beiden, einige Zahlen
Liv. 62 könnten für diesen auf Antias führen, so dalls Dionysius
dagegen vielleicht der kürzeren und zusammenfassenden Darstellung
des Licinius gefolgt wäre. Jedenfalls macht Dionysius Darstellung
den Eindruck einer Epitome aus der ausführlicheren Erzählung,
welcher Livius nachschrieb. Aber Dionysius hat seine persönliche
Abneigung gegen zu viel < Paränesen' der Feldhenn 7, 66 selbst
ausgesprochen, es ist daher wohl denkbar, dass beide hier Licinius
folgten, der eine mehr, der andere weniger ausführlich. Wenn
ich mich zu dieser Annahme entschiedener hinneige, so bestimmt
mich dazu, dass die Notiz über den ersten Triumph ohne senatus
auctoritas an jene anderen derselben Manier erinnert, die ich oben
Cap. 6 § 6 auf Licinius zurückführen zu müssen glaubte, nament­
lich, da die eine Dion. 5,47 bestimmt Licinische über die erste
Ovation so entschieden dieser zweiten aus der Geschichte der
Triumphe entspricht.

Von c. 63 an bis 4, 8 muss ich dagegen die ganze Liviani­
sehe' Erzählung Licinius zuschreiben. Hier beginnen die Cognomina
von Neuem, nicht nur in seinen Consularfasten, sondern auch ausser
denselben, z. B. Trebonius Asper 65, Postumius Albus 70, dann
treffen wir 4, 7 Licinius zum ersten Mal namentlich citirt und
ebd. 8 die Angabe über die ersten Censoren, die wir schon oben
C. 2 § 4 als Licinisch besprachen. Ein Vergleich mit der Liviani­
schen und Dionysischen Geschichte des zweiten Decemvirats und
des ganzen Abschnittes, namentlich 3, 66 ff. bis zuEnde des gan­
zen eben bezeichneten Stückes zeigt hier ganz dieselbe Manier der
Darßtelhmg, namentlich die breite Ausführung der Reden.
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Ehe wir aber diese Darstellung mit 'der des Dionysiusver­
gleiohen, ist es· gerathen, die wiohtigen Angaben zu vergleiohen,
welohe Liv. 4, 7 gerade hier über seine Quellen gibt: Er hatte
deren vor sieh, welche von einer Rogation <ut alterum ex plebe
oonsulem lioeret fieri' gar Niohts und ebensowenig von der lex
<ut tribuni militum consulari potestate promisoue ex patribus ac
plebe orearentor, deconsulibus oreandis nihil mutaretur' erwähn­
ten, sondern erzählten· <propter adieotum Aequorum Volsoorumque
bello et Ardeatium defectioni Veiens belIum, quia duo consules
obire tot simul belIa nequirent, tribunos militum tres creatos'.
Livius sagt über das Alter dieser Quellen Niohts, ihr müssen wir
unzweifelhaft auch das volle Jahr für dieses Militärtribunat zu­
schreiben, das Lioinius .auf 3 Monate besohränkte, um' für seine
consules suffeeti Raum zu gewiunen.

Wie dem aber auch sei,. es fehlte unzweifelhaft in jenen
Quellen die ganze Verhandlung über die Theilung des comlUlari­
sehen Imperiums, auoh die lexCanuleia de connubio?

Das eigenthümliche Verhältniss ,unserer beiden Schriftsteller
ist bekanntlich hier das, dass bei Dionysius sich kein Wort über
die lex Canuleia findet, aber sehr ausführliche Verhandlungen über
die andere <ut alterum ex plebe oonsulem lioeret fieri" und dass
dagegen Livius über die erstere sehr ausführlich die mit der
anderen verbundenen Thatsachen jedoch nur in einem sehr kurzen
Auszug deIjenigeu Erzählung gibt, welcher Dionysius folgte. Dass
dies letztere Verhältniss wirklich stattfindet, zeigen namentlich .die
Angaben Liv. 4, 6 über die geheimen Verhandlungen der prinoipes,
wo er nioht allein die einzelnen Redner und ihre Ansiohten, wie
Dion. 11, 55 sie ausführlicher gibt, kurz erwähnt, sondern sogar
einen Namen mehr, den des Capitolinus nennt.

Hat Dionysius nun, der< Kawv K8l!toAwr;' als Sprecher für
die Theilung des COllsulats a. O. 57 aufführt, obwohl er sie in
seiner hier benutzten Quelle fand, die 1. Canuleia hinaus. geworfen?
Ich halte dies für geradezu undenkbar, da er doch 10,60 das Verbot
des Connubiums ausdrüoklich als eine merkwürdige Bestimmung der
12 Tafeln erwähnt.

Nachdem wir die Existenz der eben oharakterisirten älteren
Quelle constatirt haben, es das Einfachste anzunehmen, dass
zunächst von einem anderen Schriftsteller der Antrag <ut alterum
ex;plebe oonswem liceretfieri'· in sie hineingeschoben wurde.
Eine solohe Quelle liegt bei Dionysius meiner Meinung nach vor. Sie
hatte Nichts vom connubium und der 1. Canuleia, obwohl wir in
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dem Licinischen Abschnitt Dion. 10, 60 gerade die Aufhehung
desselben, wie eben erwähnt, hervorgehoben fanden, sie gibt z. B.
auffallend Dion. 11, 50 Dicht das CognomeD des Cincinnatus, wie
Liv. 4, 6 es gerade an der entspreohenden Stelle thut. Diese Um­
stände spreohen uus schon gegen die Annahme, dass Dionysius die
Licinische Erzählung, wie LiviuB sie hat, frei bearbeitet;. dazu
aber kommt die hervorragende Stellung, welche L. Valerius bei
Dion. a. O. 59 als der entsohiedenste Fürspreoher der Rogation
im Senat in einer Debatte einnimmt, welche Livius a. O. vollstän­
dig übergangen ist. Wir werden auf Grund dieser Thatsachen
Dionysius hier unmittelbar aus Antias herleiten müssen und dem
entspricht es, dass er eben nach unserer früheren Ausführung von
einer Veränderung des consularischen Imperiums durch die Decem­
viratgesetzgebung Nichts wusste. Ich möchte sagen, er jedenfalls
brauchte eine solche Verhandlung, um sich das :Militärtribunat zu
erklären.

Dann aber war es also Licinius, der in diese Darstellung die
lex Canuleia so hineinschob, wie es bei Livius vorliegt. Sie er­
scheint von Anfang an auf das Engste mit der anderen Rogation
verflochten und wird zugestanden als Abschlagszahlung, durch
welche die Patricier den Verzicht auf die andere Rogation zu er­
kaufen hoffen.

Wir finden also hier denselben Gang, den derselbe Verf. die
rogatio Terentilia (s. Cap. 6 § 2) nehmen liess, ein sehr entschie­
denes Vorgehen der Plebs, bei der sie sich sohliesslich doch mit nur
einem und einem halben Zugeständniss ahfinden liess. In den
älteren Quellen war von einem solchen Kampf eben gar nicht
die Rede.

Wir können nicht entscheiden, ob die Verhandlung über das
Militärtribunat von Livius aus Furcht vor zu viel Reden oder
sohon von Licinius, um das Valelische zu temperiren, zusammen­
gezogen wurde j von dem letzteren jedenfalls nicht so kurz wie
bei dem ersteren sie vorliegt.

Das aber ist deutlich: Dionysius wandte sich wege~ der Namen
der neuen Tribunen zu :Macer, Cognomina geben bei diesen heide,
Linus nur Einen, Dionysius dagegen drei und von hier an ist ihre
Uebereinstimmung bis wo Dion. 11, 63 in der Vorgeschichte der
Einsetzung der Censoren abbl'icht, vollständig.

Königsberg, Oct. 1868. K. W. Nitzsch.




